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Rahmenvereinbarung über Rahmenvereinbarung Re-Seller Adobe 2026 

Vertragsparteien 

kubus IT - Arbeitsgemeinschaft von Körperschaften des öffentlichen Rechts eGbR  

c/o AOK Bayern, Friedrich-Puchta-Straße 27, 95444 Bayreuth  

 

vertreten durch die Geschäftsführung Andreas Dahm-Griess,  

dieser wiederum vertreten durch den Bevollmächtigten Axel Kusian 

 

 

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber: 101185 

 

- Auftraggeber - 

Auftragnehmer 

_____ 

_____ 

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer: _____ 

- Auftragnehmer - 

 

 Teil A Allgemeine Regelungen 

1 Gegenstand 

Gegenstand dieser Rahmenvereinbarung sind folgende Leistungen: 

Beschaffung von Software des Herstellers Adobe 

Vgl. Anlage Nr. 6 (Leistungsbeschreibung) 

2 Bestandteile der Rahmenvereinbarung 

Es gelten als Vertragsbestandteile: 

2.1 dieser Vertragstext einschließlich der Begriffsbestimmungen und den folgenden Anlagen 
in der hier aufgeführten Rangfolge: 

 

Anlagen zur EVB-IT Rahmenvereinbarung 

Anlage 
Nr. 

Bezeichnung Datum / 
Version 

Anzahl 
Seiten 

1   Angebotsunterlagen  _____  _____ 

2   Datenschutzbestimmungen  _____  _____ 

2a   Einzelregelung - DS-Bestimmungen Sonstige 
Dienstleistungen Beratung 

 V10_31-03-
2025 

 _____ 
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Anlage 
Nr. 

Bezeichnung Datum / 
Version 

Anzahl 
Seiten 

2b   Musterverpflichtung BDSG und DSGVO  V10_31-03-
2025 

 _____ 

3   Voraussetzungen für den Rechnungsversand kubu-sIT neu  _____  _____ 

4   Allgemeine Nutzungsbedingungen Adobe  _____  _____ 

5   Produktspezifische Lizenzbestimmungen des Herstellers  _____  _____ 

6   Leistungsbeschreibung  _____  _____ 

7   Preisblatt  _____  _____ 

 

Diese Rangfolge gilt auch im Rahmen der Einzelaufträge. 

2.2 für die jeweiligen Einzelaufträge, je nach Leistungsart, die folgenden EVB-IT AGB: 

Auswahl AGB Erläuterung 

☐  EVB-IT Kauf-AGB Kauf von Hardware 

☐  EVB-IT Instandhaltungs-AGB Instandhaltung von Hardware 

☐  EVB-IT Überlassung Typ A-AGB Dauerhafte Überlassung von 
Standardsoftware (Kauf) 

☒  EVB-IT Überlassung Typ B-AGB Zeitweise Überlassung von Standardsoftware 

☐  EVB-IT Pflege S-AGB Pflege von Standardsoftware 

☐  EVB-IT System-AGB Erstellung von Gesamtsystemen, ggf. 
einschließlich Systemservice 

☐  EVB-IT Systemlieferungs-AGB Lieferung von Systemen, ggf. einschließlich 
Systemservice 

☐  EVB-IT Erstellungs-AGB Erstellung bzw. Anpassung von Software 

☐  EVB-IT Service-AGB Systemserviceleistungen 

☐  EVB-IT Cloud-AGB Cloudleistungen 

☐  EVB-IT Dienstleistungs-AGB Dienstleistungen 

  

Die einbezogenen EVB-IT AGB gelten in der bei Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden 
Fassung. 
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☐ sowie nachrangig folgende weitere Regelungen des Auftraggebers (z. B. zusätzliche oder 

besondere Vertragsbedingungen), namentlich _____.  

sowie nachrangig zu Nummern 2.1 und 2.2 die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung 
von Leistungen (VOL/B) in der bei Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung. 

  

Die oben genannten EVB-IT AGB (zusammen oder einzeln auch die EVB-IT AGB genannt) stehen unter 
evb-it.gov.de zur Einsichtnahme bereit. Die VOL/B wurde im Bundesanzeiger AT Nr. 178a vom 23. 
September 2003 veröffentlicht. 

Die Einbeziehung von Lizenzbedingungen an Standardsoftware* sowie auftragnehmerseitiger AGB für 
Art und Umfang der Cloudleistungen erfolgt nur nach Maßgabe der jeweiligen Regelungen im Besonderen 
Teil (Teil B) dieser Rahmenvereinbarung. Dies gilt unabhängig davon, ob und in welcher Rangfolge solche 
Bedingungen als Anlage in der Tabelle aus Nummer 2.1 aufgelistet werden. Allerdings gelten für 
Software* bzw. Softwarekomponenten, die Open Source Software* sind, die vom Rechteinhaber 
vorgegebenen Lizenzbedingungen. 

Soweit Allgemeine Geschäftsbedingungen im Sinne von § 305 BGB in den hier referenzierten 
Dokumenten des Auftragnehmers bzw. den sonstigen vom Auftragnehmer dem Angebot beigefügten 
Dokumenten Regelungen in den EVB-IT AGB, dieser Rahmenvereinbarung oder Einzelaufträgen 
widersprechen, sind sie ausgeschlossen. 

Weitere Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers sind ausgeschlossen, soweit sie nicht ausdrücklich 
durch den Auftraggeber zugelassen wurden. 

Die in diesem Teil A mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende dieses Vertrages unter 
„Begriffsbestimmungen“ definiert. Die in Teil B (Module) mit * gekennzeichneten Begriffe sind in den 
jeweils einbezogenen EVB-IT AGB unter „Begriffsbestimmungen“ definiert. 

 

3 Einzelaufträge 

Der Auftragnehmer ist aufgrund eines erklärten Einzelauftrages zu den dort beauftragten Lieferungen 
und/oder Leistungen verpflichtet, wenn diese nach der Rahmenvereinbarung vorgesehen sind. 

Einzelaufträge beziehen die Regelungen der Rahmenvereinbarung ein.  

3.1 Abrufe und Bestätigung 

3.1.1 Der Einzelauftrag erfolgt 

☐ mit dem/den Einzelauftragsmuster(n) aus Anlage Nr. _____. 

☐ mittels elektronischem Bestellsystem gemäß Anlage Nr. _____ und gemäß den dort aufgeführten 

Bestimmungen. 

☐ mit dem Bestellformular aus dem ERP-System des Auftraggebers bzw. des jeweiligen 

Bedarfsträgers. 

☒ wie nachfolgend beschrieben: Per E-Mail mit Bestellung aus dem ERP-System (als pdf-

Formular in der Anlage) 

 

☐ Die Erteilung des Einzelauftrages erfolgt 

☐ nach Abstimmung der folgenden Punkte: _____ (z.B. Termine, konkretisierter 

Leistungsumfang). 

☐ nach Durchführung des Verfahrens/Abstimmungsprozesses gemäß Anlage Nr. _____. 

http://evb-it.gov.de/
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3.1.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Einzelaufträge aus dieser Rahmenvereinbarung 
unverzüglich, spätestens jedoch binnen 

☐ einer Woche 

☒ 3 KalenderArbeitstagen 

wie folgt zu bestätigen: 

☐ wie in Anlage Nr. _____ vorgesehen 

☐ in folgendem Internetportal (z. B. Lieferantenportal des Auftragnehmers) wie dort vorgesehen: 

_____ 

☒ in Textform an: Als Antwort auf die Bestell-E-Mail. 

  

Hinweis: Vor der Bestätigung ist, soweit vereinbart, durch den Auftragnehmer zu prüfen, ob durch den 
Einzelauftrag Höchstvolumina überschritten werden! Siehe auch Abschnitt "Höchstvolumen" [im 
Standard Nummer 9]. 

 

 

4 Geschätztes Auftragsvolumen 

Das geschätzte Auftragsvolumen, d. h. der geschätzte Auftragswert (Schätzwert) oder die geschätzte 
Auftragsmenge (Schätzmenge) 

☐ ergibt sich aus: _____ [z.B. Anlage oder Bekanntmachung] 

☐ ergibt sich aus Anlage Nr. _____. 

☐ beträgt _____ Euro (netto). 

☐ beträgt _____ [z. B. Personentage oder Lizenzen]. 

☐ ergibt sich aus den Regelungen zu den verschiedenen Leistungsarten (siehe Teil B dieser 

Rahmenvereinbarung) 

 

Geltung des geschätzten Auftragsvolumens in Relation zur Laufzeit 

☐ Das geschätzte Auftragsvolumen gilt für die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung inkl. 

Verlängerungsoptionen und automatischen Verlängerungen. 

☐ Das geschätzte Auftragsvolumen gilt für die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung ohne 

Verlängerungsoptionen und ohne deren automatische Verlängerung. 

☐ Es erhöht sich durch die Ausübung von Verlängerungsoptionen für die Rahmenvereinbarung 

bzw. durch deren automatische Verlängerung 

☐ anteilig. 

☐ wie folgt: _____. 

 

5 Abnahmeverpflichtung/Mindestabnahme 

Es besteht keine Verpflichtung zum Abruf von Leistungen aus der Rahmenvereinbarung durch 
Auftraggeber oder Bezugsberechtigte, es sei denn, es ist in dieser Nummer etwas anderes vereinbart. 
Weder die Angabe geschätzter Auftragsvolumina noch die von Höchstvolumina führt zu einer 
Abnahmeverpflichtung. 

☒ Die Mindestabnahme ergibt sich aus Anlage Nr. 7 (Preisblatt). 
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☐ Die Mindestabnahme beträgt _____ Euro (netto). 

☐ Die Mindestabnahme ergibt sich aus den Regelungen zu den verschiedenen Leistungsarten (siehe 

Teil B dieser Rahmenvereinbarung).  

Geltung der Mindestabnahme in Relation zur Laufzeit 

☒ Die Mindestabnahme gilt für die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung inkl. 

Verlängerungsoptionen und automatischen Verlängerungen. 

☐ Die Mindestabnahme gilt für die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung ohne 

Verlängerungsoptionen und ohne deren automatische Verlängerung. 

☐ Die Mindestabnahme erhöht sich durch die Ausübung von Verlängerungsoptionen für die 

Rahmenvereinbarung bzw. durch deren automatische Verlängerung 

☐ anteilig. 

☐ gemäß Anlage Nr. _____. 

☐ Die Mindestabnahme gilt pro Jahr der Laufzeit der Rahmenvereinbarung, kumuliert über die 

Gesamtlaufzeit. 

6 Höchstvolumen 

Das Höchstvolumen, d. h. der Höchstwert oder die Höchstmenge 

☐ ergibt sich aus _____ [z. B. Bekanntmachung] 

☐ ergibt sich aus Anlage Nr. _____. 

☒ beträgt 5.000.000 Euro (netto) (Höchstwert). 

  

Geltung des Höchstvolumens in Relation zur Laufzeit 

☒ Das Höchstvolumen gilt für die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung inkl. 

Verlängerungsoptionen und automatischen Verlängerungen. 

☐ Das Höchstvolumen gilt für die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung ohne 

Verlängerungsoptionen und ohne deren automatische Verlängerung. 

☐ Es erhöht sich durch die Ausübung von Verlängerungsoptionen für die Rahmenvereinbarung 

bzw. durch deren automatische Verlängerung 

☐ anteilig. 

☐ gemäß Anlage Nr. _____ 

  

6.1 Mitteilungspflicht des Auftragnehmers 

☒ Würde durch einen Einzelauftrag eine Höchstmenge bzw. der Höchstwert der 

Rahmenvereinbarung überschritten, wird der Auftragnehmer den Bezugsberechtigten und den 
Auftraggeber darauf hinweisen und den Einzelauftrag nicht ohne Freigabe des Auftraggebers 
und/oder des Bezugsberechtigten annehmen/bestätigen. 

☒ Die Mitteilung erfolgt zusätzlich mit einer entsprechenden Dringlichkeitsstufe in Textform an 

folgende Adresse: software@kubus-it.de 

6.2 Folgen des Erreichens von Höchstvolumina 

Bei Erreichen oder Überschreiten des Höchstvolumens ist der Auftragnehmer nicht mehr zur Erfüllung 
künftiger Einzelaufträge verpflichtet. 
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Unabhängig davon 

 

☒ hat der Auftraggeber das Recht, diese Rahmenvereinbarung fristlos oder mit einer von ihm 

bestimmten Frist 

☒ von maximal 3 Monaten 

☐ von maximal _____ Monaten 

zu kündigen. 

Sieht die Rahmenvereinbarung mehrere Höchstvolumina vor und sind nicht alle Höchstvolumina 
ausgeschöpft, hat der Auftraggeber das Recht, die Kündigung auf die Teile der 
Rahmenvereinbarung zu beschränken, für die die Höchstvolumina ausgeschöpft sind. 

☐ endet die Rahmenvereinbarung, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

Sind mehrere Höchstvolumina vereinbart, gilt dies erst, wenn alle Höchstvolumina ausgeschöpft 
sind. Sieht die Rahmenvereinbarung mehrere Höchstvolumina vor und sind nicht alle 
Höchstvolumina ausgeschöpft, hat der Auftraggeber das Recht, die Teile der 
Rahmenvereinbarung fristlos oder mit einer von ihm bestimmten Frist 

☐ von maximal 3 Monaten 

☐ von maximal _____ Monaten 

zu kündigen, für die die Höchstvolumina ausgeschöpft sind. 

7 Berichtswesen (Reporting) 

7.1 Besondere Mitteilungen zum Ausschöpfungsgrad der Rahmenvereinbarung 

☒ Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverzüglich, wenn 

☐ 100 % des geschätzten Auftragsvolumens 

☐ 100 % des Höchstvolumens 

☐ 75 % des geschätzten Auftragsvolumens 

☒ 75 % des Höchstvolumens 

☐ _____ % des geschätzten Auftragsvolumens 

☐ _____ % des Höchstvolumens 

erreicht sind. Dies gilt auch dann, wenn nur einzelne der angegebenen Volumina erreicht sind. 
Maßgeblich dabei ist der tatsächlich erbrachte Leistungsstand und die sich daraus ergebende 
Vergütung, soweit nicht nachstehend anders vereinbart: _____. 

☒ Diese Mitteilung erfolgt zusätzlich mit einer entsprechenden Dringlichkeitsstufe in Textform an 

folgende Adresse: software@kubus-it.de  

☒ Soweit Höchstvolumina zu 75 % erreicht sind und sich abzeichnet, dass die Einzelaufträge aus der 

Rahmenvereinbarung kumuliert dazu führen werden, dass vor dem Ende der Laufzeit der 
Rahmenvereinbarung Höchstvolumina ausgeschöpft sein werden, wird der Auftragnehmer dies 
dem Auftraggeber unverzüglich mitteilen. Dies gilt auch dann, wenn nur einzelne Höchstvolumina 
ausgeschöpft sind. 

☐ Diese Mitteilung erfolgt zusätzlich mit einer entsprechenden Dringlichkeitsstufe in Textform an 

folgende Adresse: _____  

☐ Art und Umfang der besonderen Mitteilungspflichten des Auftragnehmers zum Ausschöpfungsgrad 

ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 
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7.2 Laufende Berichte 

☒ Dem Auftraggeber sind durch den Auftragnehmer 

☐ monatlich 

☐ quartalsweise 

☒ jährlich 

☐ in folgendem Turnus: _____ 

bis zum 31.12. des Folgemonats bezogen auf den Stichtag nachfolgende Informationen in 
elektronisch auswertbarer Form hinsichtlich jedes einzelnen Einzelauftrags, jeweils mit Netto- 
und Bruttowerten, zur Verfügung zu stellen (Stichtag ist der Tag des Endes des jeweiligen 
Berichtszeitraums. Beispielsweise bei einer monatlichen Berichterstattung das Ende des 
Kalendermonats):  

☒ Produktbezeichnung/Bezeichnung der Leistung 

☒ Anzahl 

☒ Einzelpreise der jeweiligen Leistungen 

☒ Gesamtpreis der jeweiligen Leistungen 

☒ bis zum Stichtag auf Grundlage dieser Rahmenvereinbarung abgerufene Leistungen 

(unabhängig davon, ob und inwieweit diese bereits erbracht wurden) 

☒ bis zum Stichtag erfolgte Lieferungen / erbrachte Leistungen nach Menge (z. B. bei 

Abrechnung nach Zeitaufwand die geleisteten Personentage) 

☒ Laufzeit und Umfang zugehöriger Systemservice-, Pflege- bzw. Instandhaltungsleistungen 

☒ Anzahl der Tage mit Lieferverzug pro Lieferung 

☐ gezahlte Vertragsstrafen pro Einzelfall und kumuliert 

☐ Nichteinhaltung von Wiederherstellungszeiten in jedem Einzelfall 

☐ folgende weitere Informationen: _____ 

Zeitgleich ist zudem in gleicher Form das kumulierte Bestellvolumen (Netto- und 
Bruttopreisangabe) bezogen auf den Auftraggeber und sämtliche Bezugsberechtigte 
mitzuteilen. 

Die Informationen sind für die Dauer der Rahmenvereinbarung und darüber hinaus bis zum Ende 
des letzten noch geltenden Einzelauftrags fortzuschreiben, so dass in der jeweils aktuellsten 
Übersicht zusätzlich zum aktuellen Zeitraum der gesamte bisherige Vertragszeitraum 
abgebildet ist. 

 

☒ Die Berichte sind in elektronisch auswertbarer Form an folgende Adresse zu senden: 

software@kubus-it.de.  

☐ Die Berichte sind wie folgt zur Verfügung zu stellen: _____ 

☐ Die Berichtspflichten des Auftragnehmers ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

☐ Es bestehen folgende Berichtspflichten des Auftragnehmers: _____. 

☐ Es bestehen keine Berichtspflichten des Auftragnehmers. 
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8 Vergütung der Leistungen 

8.1 Grundsätzliches 

Die Vergütung der Leistungen des Auftragnehmers ergibt sich aus Anlage Nr. 7 (Preisblatt) [hier z.B. 
Preisblatt angeben]. Etwas anderes gilt nur, soweit ausnahmsweise eine Preisanpassung [im Standard 
gemäß Nummer 14] vereinbart ist und/oder soweit nach dieser Rahmenvereinbarung für Einzelaufträge 
Miniwettbewerbe durchzuführen sind und hierfür der Preis Zuschlagskriterium ist. 

Materialkosten, Reisekosten und Nebenkosten* sind in den Preisen enthalten, soweit nicht ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart ist. Reisezeiten werden nicht vergütet, soweit nicht ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart ist. 

Die angegebenen Preise verstehen sich als Nettopreise zuzüglich zu zahlender Umsatzsteuer in 
gesetzlicher Höhe, soweit Umsatzsteuerpflicht besteht. 

8.2 Vergütung nach Aufwand 

Soweit in Anlage Nr. 7 (Preisblatt) [hier z.B. Preisblatt angeben] eine Vergütung nach Aufwand 
vorgesehen und im Teil B dieser Rahmenvereinbarung nichts anderes vereinbart ist, gilt Folgendes 

8.2.1 Zeiten der Leistungserbringung bei Vergütung nach Aufwand 

☐ Die Leistungen des Auftragnehmers werden in den Zeiten von 8:00 bis 17:00 Uhr an Arbeitstagen 

(Montag bis Freitag, außer an gesetzlichen Feiertagen am vereinbarten Ort oder, soweit kein Ort 
vereinbart ist, beim Bezugsberechtigten) erbracht. 

☐ Die Leistungen des Auftragnehmers werden auch zu folgenden Zeiten gemäß Anlage Nr. _____ 

erbracht. 

8.2.2 Reisekosten, Nebenkosten*, Materialkosten und Reisezeiten 

Abweichend von den Regelungen im Abschnitt "Grundsätzliches" werden 

☐ Reisekosten vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 

☐ Nebenkosten* vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 

☐ Materialkosten vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 

☐ Reisezeiten zu 50 % als Arbeitszeiten vergütet. 

☐ Reisezeiten vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 

8.3 Fälligkeit und Zahlungsfristen 

Die Vergütung wird nach der Leistungserbringung fällig und ist innerhalb von 30 Tagen nach Zugang 
einer prüffähigen Rechnung zu zahlen, soweit nachfolgend oder im Teil B dieser Rahmenvereinbarung 
nichts anderes vereinbart ist. 

  

Die Prüffähigkeit einer Rechnung setzt bei einer Vergütung nach Aufwand voraus, dass der 
Auftragnehmer mit der Rechnung von ihm unterschriebene Leistungsnachweise über die Leistungen 
und die weiteren geltend gemachten Kosten gemäß dem Muster aus Anlage Nr. _____ vorlegt. 

☐ Abweichend hiervon sind die Leistungsnachweise elektronisch einzureichen, wobei das Format aus 

Anlage Nr. _____ einzuhalten ist. 

☐ Abweichend hiervon sind die Leistungsnachweise in folgender Form einzureichen: _____. 

Soweit vorstehend keine Form eines Leistungsnachweises vereinbart ist, gilt das Muster 1 zu den EVB-
IT Dienstleistungs-AGB. 
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Die Vergütung für als Dauerschuldverhältnis zu erbringende Leistungen (z. B. Pflegeleistungen) ist 
abweichend davon wie folgt fällig: 

☐ monatlich bis zum 15. des auf die Leistungserbringung folgenden Monats. 

☐ quartalsweise bis zum 15. des zweiten Monats des laufenden Quartals. 

☒ jährlich bis zum 20.07. des laufenden Jahres. 

☐ gemäß Anlage Nr. _____. 

☐ _____ 

  

Abweichend gilt:  

☐ Die Vergütungen sind nicht 30 Tage, sondern _____ Tage nach Fälligkeit und Zugang einer 

prüffähigen und zutreffenden Rechnung zu zahlen. 

☒ Fälligkeit und Zahlungsfristen ergeben sich aus Anlage Nr. 3, 8. 

☐ _____ 

9 Preisanpassungen 

Die vereinbarte Vergütung gilt für die Laufzeit der Rahmenvereinbarung und alle Einzelaufträge, jeweils 
einschließlich etwaiger Verlängerungen. Eine Erhöhung der Vergütung für Produkte und/oder 
Leistungen ist ausgeschlossen, sofern nicht nachfolgend ausnahmsweise Abweichendes vereinbart ist. 

 

(1) Mit dem Angebot reicht der Bieter die Urkalkulation in einer passwortgeschützten Datei ein. Das 

Passwort für die Datei teilt der Bieter im Falle der beabsichtigten Zuschlagserteilung mit. 

 

(2) Der Auftraggeber verwendet das Passwort nur in den Fällen, in denen eine Preiserhöhung aus 

seiner Sicht nicht ausreichend begründet und/oder dargelegt wurde.  

 

(3) Die Urkalkulation und das Passwort behandelt der Auftraggeber als Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnis des Auftragnehmers. 

 

(4) Die Urkalkulation muss für jedes angebotene Produkt mindestens folgende Angaben enthalten: 

1. Produktfamilie,  

2. Produktbezeichnung,  

3. SKU / Herstellerartikelnummer,  

4. Lizenztyp und Lizenzmetrik,  

5. Laufzeit,  

6. Währung der Beschaffungspreise,  

7. zugrunde gelegter Wechselkurs einschließlich Quelle und Stichtag,  

8. Einkaufspreis bzw. Bezugspreis des Auftragnehmers beim Hersteller, Distributor oder 

sonstigen Vorlieferanten,  

9. etwaige Hersteller-, Distributor-, Projekt-, Mengen-, Aktions- oder Sonderrabatte,  

10. etwaige sonstige preisbildende Faktoren,  

11. vom Auftragnehmer kalkulierter Aufschlag, Rabatt, Abschlag, Marge oder sonstiger 

Kalkulationsbestandteil, jeweils gesondert in Prozent und, soweit möglich, in Euro,  

12. daraus abgeleiteter Netto-Endpreis für den Auftraggeber.  
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(5) Der Auftragnehmer hat die Urkalkulation so auszugestalten, dass der Auftraggeber die Bildung 

des angebotenen Endpreises sachlich und rechnerisch nachvollziehen kann. Nicht offengelegte 

Preisbestandteile können später nicht zur Begründung einer Preiserhöhung herangezogen 

werden. 

 

(6) Eine mehr als 5%ige Preiserhöhung während der Vertragslaufzeit ist nur zulässig, soweit sie auf 

einer nachweisbaren Änderung externer preisbildender Faktoren beruht, insbesondere auf einer 

Änderung der Herstellerpreise, Distributorpreise oder des zugrunde zu legenden 

Wechselkurses.  

 

(7) Der Auftragnehmer hat jede Preiserhöhung unter Vorlage einer aktualisierten Urkalkulation 

nachvollziehbar darzulegen. Die aktualisierte Urkalkulation muss die bisherige Kalkulation, die 

geänderten preisbildenden Faktoren und die daraus resultierende Preisänderung 

produktbezogen gegenüberstellen. 

 

(8) Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, anlässlich einer Preiserhöhung des Herstellers, 

Distributors oder sonstigen Vorlieferanten seine in der Urkalkulation ausgewiesene Marge, 

seinen Aufschlag, seinen Abschlag, seinen Rabatt, seine Kalkulationsmethodik oder sonstige 

eigene Preisbestandteile zu Lasten des Auftraggebers zu verändern. Insbesondere darf eine 

Erhöhung von Hersteller- oder Distributorpreisen nur in dem Umfang an den Auftraggeber 

weitergegeben werden, in dem sie sich bei unveränderter Anwendung der in der Urkalkulation 

offengelegten Kalkulationssystematik auf den Endpreis auswirkt. 

 

(9) Soweit die Urkalkulation einen prozentualen Aufschlag oder eine prozentuale Marge des 

Auftragnehmers ausweist, bleibt dieser Prozentsatz während der Vertragslaufzeit unverändert. 

Soweit die Urkalkulation einen absoluten Aufschlag oder sonstigen festen Kalkulationsbetrag 

ausweist, bleibt dieser Betrag während der Vertragslaufzeit unverändert. Eine Umstellung 

zwischen prozentualer und absoluter Kalkulation ist ausgeschlossen, sofern der Auftraggeber 

dem nicht ausdrücklich in Textform zustimmt. 

 

(10) Preiserhöhungen werden nur wirksam, wenn der Auftragnehmer sie dem Auftraggeber 

mindestens 90 Kalendertage vor ihrem beabsichtigten Wirksamwerden in Textform ankündigt 

und die erforderlichen Nachweise vollständig vorlegt. Bis zur vollständigen und prüffähigen 

Vorlage der aktualisierten Urkalkulation gelten die zuletzt wirksam vereinbarten Preise fort. 

 

(11) Preissenkungen bei Herstellerpreisen, Distributorpreisen, Wechselkursen oder sonstigen 

preisbildenden Faktoren sind nach derselben Kalkulationssystematik unverzüglich und 

vollständig an den Auftraggeber weiterzugeben. Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber 

hierüber unverzüglich und stellt eine entsprechend aktualisierte Urkalkulation bereit. 

 

(12) Der Auftraggeber ist berechtigt, die vorgelegte Urkalkulation und spätere Preisänderungen 

rechnerisch und sachlich zu prüfen. Bestehen begründete Zweifel an der Richtigkeit oder 

Vollständigkeit der Angaben, hat der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers geeignete 

Nachweise vorzulegen, insbesondere Hersteller-, Distributor- oder Vorlieferantennachweise, 

soweit dem keine zwingenden gesetzlichen Geheimhaltungsgründe entgegenstehen. 

Vertraulichkeitsinteressen des Auftragnehmers bleiben gewahrt; sie entbinden den 
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Auftragnehmer jedoch nicht von der Pflicht, die Preisbildung gegenüber dem Auftraggeber 

prüffähig darzulegen. 

 

(13) Eine Preiserhöhung, die nicht nach Maßgabe dieser Regelung nachgewiesen und berechnet wurde, 

ist unwirksam und begründet keine Zahlungspflicht des Auftraggebers. 

 

(14) Die in der Urkalkulation offengelegte Kalkulationssystematik gilt als wesentliche Grundlage der 

Preiswertung und darf während der Vertragslaufzeit nicht zum Nachteil des Auftraggebers geändert 

werden. 

 

9.1 Preisanpassungsklausel mit Index […] 

9.2 Preiserhöhungen anhand von maximalen Prozentwerten […] 

9.3 Preisanpassungen anhand von Preislisten 

9.3.1 Preiserhöhungen anhand von Preislisten […] 

9.3.2 Preissenkungen anhand von Preislisten […] 

9.3.3 Laufende Preisanpassungen anhand von Preislisten […] 

10 Rechnungen 

☐ Die Rechnung ist nach den folgenden Vorgaben elektronisch einzureichen 

☐ E-Rechnungsverordnung des Bundes - ERechV 

☐ _____ [z.B. E-Rechnungsverordnung des jeweiligen Landes oder andere Vorschrift] 

☐ Dabei ist folgende Leitweg-ID _____ zu verwenden. Zudem müssen alle Pflichtfelder sowie die 

Zusatzfelder 

_____ 

gefüllt sein. Weitere Details ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

☐ Die Leitweg-ID(s), auszufüllende Zusatzfelder etc. ergeben sich aus Anlage Nr.  

☐ Die Leitweg-ID(s), auszufüllende Zusatzfelder etc. ergeben sich aus dem Einzelauftrag.  

Eine Rechnung, die entgegen vorstehender Regelung nicht elektronisch gestellt wird, begründet 
keinen Verzug nach § 286 Abs. 3 BGB. 

☐ Rechnungen sind an folgende Stelle zu richten: _____ 

☐ Der Einzelauftrag wird mit dem jeweiligen Bezugsberechtigten abgerechnet. 

☒ Die Anforderungen an Rechnungen und weitere Details ergeben sich aus Anlage Nr. 3, 6. 

11  Verantwortlicher Ansprechpartner (m/w/d)  

☐ Ansprechpartner (m/w/d) für diese Rahmenvereinbarung beim Auftraggeber sind:  

Name Rolle/Leistungsbereich Organisationseinheit Telefonnummer E-Mail 

     

☐ Ansprechpartner (m/w/d) für diese Rahmenvereinbarung beim Auftragnehmer sind: 
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Name Rolle/Leistungsbereich Organisationseinheit Telefonnummer E-Mail 

     

☐ Die Ansprechpartner (m/w/d) für diese Rahmenvereinbarung ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

12 Remoteservice* 

☐ Der Auftragnehmer erbringt entsprechend der Remoteservicevereinbarung gemäß Anlage Nr. 

_____ die dort aufgeführten Teile der Leistung mittels Remoteservice*. 

☐ Soweit der Auftragnehmer zur Leistung durch Remoteservice* berechtigt ist, wird er diesen 

ausschließlich aufgrund der Remoteservicevereinbarung gemäß Anlage Nr. _____ erbringen.  

13 Haftpflichtversicherung 

☒ Der Auftragnehmer weist bei Abschluss dieser Rahmenvereinbarung dem Auftraggeber nach, dass 

er über eine im Rahmen und Umfang marktübliche Industriehaftpflichtversicherung oder eine 
vergleichbare Versicherung aus einem Mitgliedsstaat der EU verfügt. 

☒ Diese muss folgende Mindestdeckungssummen beinhalten, die mindestens 1 mal jährlich in 

voller Höhe zur Verfügung stehen: 

Vermögensschäden 500.000 Euro 

Sachschäden 1.000.000 Euro 

Personenschäden 2.000.000 Euro 

Der Auftragnehmer wird diesen Versicherungsschutz bis zum Ende dieser Rahmenvereinbarung 
und darüber hinaus bis zur Verjährung sämtlicher Mängelansprüche aus den Einzelaufträgen 
aufrechterhalten. Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, ist der 
Auftraggeber nach erfolgloser angemessener Fristsetzung zur Kündigung des Vertrages 
berechtigt, wenn ihm ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist. Weitergehende 
Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere Schadensersatzansprüche, bleiben hiervon 
unberührt. 

14 Haftungsregelungen 

14.1 Haftung des Auftragnehmers 

In Fällen leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung des Auftragnehmers für alle gesetzlichen und 
vertraglichen Freistellungs-, Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Auftraggebers und der 
Bezugsberechtigten aus der Rahmenvereinbarung und den Einzelaufträgen insgesamt ausschließlich 
begrenzt auf den kumulierten Auftragswert der erteilten Einzelaufträge. Beträgt der kumulierte 
Auftragswert 1.000.000 Euro oder weniger, wird für diese Haftungsbeschränkung ein kumulierter 
Auftragswert von 1.000.000 Euro zugrunde gelegt. Beträgt der kumulierte Auftragswert mehr als 
1.000.000 Euro bis zu 2.000.000 Euro, wird ein kumulierter Auftragswert von 2.000.000 Euro zugrunde 
gelegt. Beträgt der kumulierte Auftragswert mehr als 2.000.000 Euro bis zu 5.000.000 Euro, wird ein 
kumulierter Auftragswert von 5.000.000 Euro zugrunde gelegt. Beträgt der kumulierte Auftragswert mehr 
als 5.000.000 Euro bis zu 10.000.000 Euro, wird ein kumulierter Auftragswert von 10.000.000 Euro 
zugrunde gelegt. Beträgt dieser kumulierte Auftragswert mehr als 10.000.000 Euro, wird für diese 
Haftungsbeschränkung ein kumulierter Auftragswert von 20.000.000 Euro zugrunde gelegt. 

 

Der Auftragnehmer haftet nicht für entgangenen Gewinn. 

  

Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Ansprüche wegen Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, 
bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Arglist, soweit das 
Produkthaftungsgesetz zur Anwendung kommt sowie bei Garantieversprechen. 
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Etwaige Haftungsbeschränkungen aus den jeweils in den Einzelauftrag einbezogenen EVB-IT AGB 
gelten nicht, soweit nicht in nachfolgender Nummer [im Standard Nummer 21.2] etwas anderes 
vereinbart ist. 

14.2 Ergänzende bzw. vom Abschnitt "Haftung des Auftragnehmers" [im Standard Nummer 
21.1] abweichende Haftungsregelungen 

14.2.1 Andere Höhenbeschränkung der Haftung aus der Rahmenvereinbarung  

☐ An die Stelle der in Abschnitt "Haftung des Auftragnehmers" [im Standard Nummer 21.1] 

vorgesehenen Beschränkung der Haftung tritt eine Beschränkung auf 

☐ _____ % des Gesamtbetrages der kumulierten Auftragswerte der erteilten Einzelaufträge. 

☐ _____ Euro 

☐ 5.000.000 Euro 

14.2.2 Zusätzliche Beschränkung der Haftung aus dem Einzelauftrag 

☐ Ergänzend zum Abschnitt "Haftung des Auftragnehmers" [im Standard Nummer 21.1] ergeben sich 

etwaige Beschränkungen der Haftung des Auftragnehmers aus den jeweils in den Einzelauftrag 
einbezogenen EVB-IT AGB. Sie betreffen die Haftung aus den Einzelaufträgen und gelten pro 
Einzelauftrag. 

☐ An die Stelle der dort vorgesehenen Beschränkung auf den Auftragswert* tritt eine 

Begrenzung auf _____ % des Auftragswerts* des Einzelauftrags. 

☐ An die Stelle der dort vorgesehenen Beschränkung auf den Auftragswert* des Einzelauftrags 

tritt eine Begrenzung auf _____ Euro. 

14.2.3 Sonstige Abweichungen vom Abschnitt "Haftung des Auftragnehmers" [im Standard 
Nummer 21.1] 

☐ Etwaige Beschränkungen der Haftung gelten nicht bei Datenschutzverletzungen. 

☐ Etwaige Beschränkungen der Haftung gelten nicht für Freistellungsansprüche 

☐ Der Auftragnehmer haftet auch für entgangenen Gewinn. 

☒ Regelungen zur Haftung ergeben sich ausschließlich aus Anlage Nr.  Teil B Ziffer 13.  

14.3 Haftung des Auftraggebers 

☐ Die Haftung des Auftraggebers ist wie folgt begrenzt: _____. 

☐ Die Haftung des Auftraggebers ist begrenzt gemäß folgender Anlage _____. 

15 IT-Sicherheit 

Unbeschadet ggf. weitergehender gesetzlicher Anforderungen, weitgehender Verpflichtungen aus dieser 
Rahmenvereinbarung und aus den Einzelaufträgen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dafür zu sorgen, 
dass der Auftraggeber und die Bezugsberechtigten bei IT-Sicherheitsvorfällen oder Ereignissen, die 
voraussichtlich zu einem IT-Sicherheitsvorfall führen, von denen der Auftraggeber bzw. die 
Bezugsberechtigten betroffen sein könnten, unverzüglich über den Vorfall oder das jeweilige Ereignis, 
potentielle Auswirkungen beim Auftraggeber und den Bezugsberechtigten sowie die ergriffenen 
Maßnahmen informiert werden.  

☒ Der Auftragnehmer verpflichtet sich zudem, bei der Erbringung der vertraglichen Leistungen die 

Regelungen zur IT-Sicherheit gemäß Anlage Nr. 8 Teil B Ziffer 13 zu beachten. 
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16 Allgemeine Sicherheitsanforderungen, Geheimschutz 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 

☐ sich der Geheimschutzbetreuung durch die jeweils zuständige Stelle zu unterstellen. 

☐ die Regelungen der Bezugsberechtigten zur Sicherheit am Einsatzort gemäß Anlage Nr. _____ zu 

beachten. 

☒ folgende weitere Regelungen einzuhalten: Teil B Ziffer 13 

17 Vertraulichkeit und Datenschutz 

☒ Ergänzend zu bzw. abweichend von den jeweiligen Regelungen in den jeweiligen, für den 

Einzelauftrag geltenden EVB-IT AGB, ergeben sich Regelungen zur Vertraulichkeit aus Anlage Nr. 
2a. 

☐ Soweit durch den Auftragnehmer personenbezogene Daten im Auftrag des jeweiligen 

Auftraggebers/Bezugsberechtigten verarbeitet werden sollen (Auftragsverarbeitung), gilt 
Folgendes: 

☐ die Parteien des Einzelauftrags treffen auf Verlangen des jeweiligen 

Auftraggebers/Bezugsberechtigten eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung gemäß dem 
Muster aus Anlage Nr. _____. 

☐ Details sind in Anlage Nr. _____ geregelt. 

☐ Es gilt die Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung gemäß Anlage Nr. . 

Ungeachtet dessen muss die Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung zumindest die gesetzlichen 
Mindestanforderungen beinhalten. 

☐ Bezüglich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten gelten die gesetzlichen 

Mindestanforderungen und darüber hinaus die Regelungen aus Anlage Nr. _____. 

 

18 Laufzeit und Kündigung der Rahmenvereinbarung und von Einzelaufträgen 

18.1 Laufzeit der Rahmenvereinbarung 

Die Rahmenvereinbarung ist befristet und beginnt 

☐  am _____; 

☐  mit Zuschlag; 

☒  mit Zuschlag, jedoch frühestens am 21.07.2026; 

sie endet 

☐  am _____. 

☒  mit Ablauf von 12 Monaten.  

Soweit in Abschnitt "Folgen des Erreichens von Höchstvolumina" [im Standard Nummer 9.3] vereinbart, 
endet diese Rahmenvereinbarung jedoch unabhängig davon bei Erreichen der entsprechenden 
Höchstvolumina vorzeitig. 

18.2 Verlängerungen der Rahmenvereinbarung 

☒ Die Rahmenvereinbarung verlängert sich 3 mal jeweils um 12 Monate zu denselben Bedingungen, 

wenn sie nicht mit einer Frist von 3 Monaten zu ihrem Ende durch den Auftraggeber gekündigt 
wird. Sie endet jedoch spätestens nach 48 Monaten, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Eine 
Verlängerung aufgrund dieser Klausel erfolgt nicht, soweit die Rahmenvereinbarung [im Standard: 
aufgrund Nummer 9.3] vorzeitig endete. 
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☐ Der Auftraggeber ist berechtigt, die Rahmenvereinbarung _____ mal um _____ Monate zu 

denselben Bedingungen zu verlängern. Die Ausübung der Verlängerungsoption wird der 
Auftraggeber dem Auftragnehmer spätestens _____ Monate vor dem jeweiligen Vertragsende 
mitteilen. 

18.3 Ordentliche Kündigung der Rahmenvereinbarung 

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Rahmenvereinbarung vorzeitig mit einer Frist von _____ Monaten 
zum _____ ordentlich zu kündigen, frühestens jedoch zum Ende des _____ [z. B. zweiten 
Vertragsjahres]; dieses ordentliche Kündigungsrecht entfällt, wenn sich die Rahmenvereinbarung [im 
Standard geregelt in Nummer 25.2] verlängert hat. 

☐ _____. 

Soweit in Abschnitt „Folgen des Erreichens des Höchstvolumens“ [im Standard Nummer 9.3] vereinbart, 
ist der Auftraggeber unabhängig davon berechtigt, diese Rahmenvereinbarung bei Erreichen der 
entsprechenden Höchstvolumina vorzeitig zu kündigen. 

18.4 Ende/Kündigung von Einzelaufträgen 

Das Ende der Rahmenvereinbarung lässt die Wirksamkeit bestehender Einzelaufträge unberührt. Für 
bestehende Einzelaufträge gilt die Rahmenvereinbarung bis zum Ende der Einzelaufträge weiter, soweit 
nichts anderes vereinbart ist. 

☒ Der Auftraggeber ist jedoch berechtigt, mit Wirkung frühestens zum Ende der Rahmenvereinbarung 

auch alle Einzelaufträge zu kündigen, soweit nach deren Rechtsnatur eine Kündigung möglich ist. 
Bis dahin erbrachte Leistungen werden anteilig vergütet, wobei etwaige Ansprüche wegen Mängeln 
unberührt bleiben. Nicht erbrachte Leistungen werden auch nicht vergütet, wobei § 648 BGB 
unberührt bleibt. 

☐  _____. 

☐ Weitere Regelungen zum Ende der Rahmenvereinbarung ergeben sich aus dieser Anlage _____ 

18.5 Außerordentliche Kündigung/Rücktritt 

Das Recht der Parteien zur außerordentlichen Kündigung der gesamten Rahmenvereinbarung, von 
Einzelaufträgen oder jeweils Teilen davon aus wichtigem Grund fristlos oder mit einer Frist bleibt 
unberührt. Eine Kündigung aus wichtigem Grund bedarf der vorherigen Abmahnung oder einer 
angemessenen Fristsetzung, es sei denn, dies ist gemäß § 323 BGB Abs. 2 Nr. 1 oder 2 entbehrlich 
oder es liegen besondere Umstände vor, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die sofortige 
Kündigung rechtfertigen. 

Ein wichtiger Grund für den Auftraggeber und die Bezugsberechtigten liegt insbesondere in folgenden 
Fällen vor: 

● Der Auftragnehmer kann ein vereinbartes Produkt nicht mehr liefern und die Zustimmung zur 
Lieferung eines Ersatzproduktes wird nicht erteilt. In diesem Fall können der Auftraggeber bzw. die 
Bezugsberechtigten bezüglich des betroffenen Produktes eine Teilkündigung erklären. 

● Der Auftragnehmer kann einen wesentlichen Teil des vereinbarten Produktportfolios nicht mehr 
liefern und die Zustimmung zur Lieferung von Ersatzprodukten wird nicht erteilt. In diesem Fall 
können der Auftraggeber bzw. die Bezugsberechtigten die Rahmenvereinbarung insgesamt 
kündigen. 

● Der Auftragnehmer verletzt in einem Vertragsjahr schuldhaft und wiederholt Berichtspflichten 
und/oder Nebenpflichten, wobei geringfügige Verletzungen außer Betracht bleiben. 

● Der Auftragnehmer verletzt schuldhaft und wiederholt festgelegte Liefer- bzw. Leistungszeiträume 
oder ‑zeitpunkte. Unwesentliche Überschreitungen bleiben dabei außer Betracht. 

● Der Auftragnehmer verletzt schuldhaft und wiederholt andere wesentliche Vertragspflichten, wobei 
geringfügige Verletzungen außer Betracht bleiben. 

● Sonstiges 
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Wird die Rahmenvereinbarung aus Gründen außerordentlich gekündigt, die der Auftragnehmer zu 
vertreten hat, sind die Bezugsberechtigten berechtigt, erteilte Einzelaufträge ebenfalls außerordentlich 
zu kündigen bzw. soweit es sich nicht um Dauerschuldverhältnisse handelt, von nicht vollständig 
erfüllten Einzelaufträgen ganz oder teilweise zurückzutreten; soweit eine Teilleistung aus dem jeweiligen 
Einzelauftrag bereits bewirkt ist, kann der Auftraggeber hinsichtlich dieser Teilleistung jedoch nur 
zurücktreten, wenn er an dieser, unter Berücksichtigung seiner individuellen Situation, objektiv kein 
Interesse hat. 

 

19 Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte 

Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte des Auftragnehmers sind ausgeschlossen, es sei 
denn, der Auftraggeber bestreitet die zugrundeliegenden Gegenansprüche nicht oder diese sind 
rechtskräftig festgestellt. Dies gilt auch für ein etwaiges Vermieterpfandrecht, z. B. in Bezug auf 
Hardware, Software und gehostete Daten des Auftraggebers. 

 

20 Textform 

Soweit in dieser Rahmenvereinbarung nichts anderes geregelt ist, bedürfen vertragliche Mitteilungen 
und Erklärungen mindestens der Textform. Für Störungsmeldungen und Mängelrügen ist der Eintrag in 
ein Ticketsystem ausreichend. 

 

21 Anwendbares Recht, Gerichtstand 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Normen, die in eine andere 
Rechtsordnung verweisen, und unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). 

Liegen die Voraussetzungen für eine Gerichtsstandsvereinbarung nach §§ 38, 40 ZPO vor, richtet sich 
der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten über die Gültigkeit der Rahmenvereinbarung und der 
Einzelaufträge und für alle Streitigkeiten aus diesen Vertragsverhältnissen ausschließlich nach dem Sitz 
der für die Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle. Der Auftraggeber ist auf Verlangen 
verpflichtet, die ihn im Prozess vertretende Stelle mitzuteilen. 

 

22 Sonstige Vereinbarungen 

☐ Sonstige Vereinbarungen: _____. 

☒ Die sonstigen Vereinbarungen ergeben sich aus Anlage Nr. 8 Teil B Ziffer 13. 
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 Teil B: Überlassung von Standardsoftware auf Zeit (EVB-IT Überlassung Typ B) 

 

1 Geltung der AGB 

Für Einzelaufträge über die zeitlich befristete Überlassung von Standardsoftware gelten die EVB-IT 
Überlassung-AGB (Typ B) in der jeweils bei Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung. 
Die Rangfolge der Geltung ergibt sich aus Teil A Nummer 2 (Bestandteile der Rahmenvereinbarung). 

 

2 Übersicht über die vereinbarten Leistungen 

☒ Überlassung von Standardsoftware auf Zeit 

☐ sonstige Leistungen _____ 

 

3 Überlassung von Standardsoftware 

☒ Der Auftragnehmer überlässt dem Auftraggeber nach Einzelauftrag Standardsoftware auf Zeit, ggf. 

einschließlich sonstiger Leistungen gemäß Anlage Nr. 6. 

☐ Folgende Eigenschaften werden vom Auftragnehmer zugesichert: _____. 

☐ Der Auftragnehmer versichert, dass die in Anlage Nr. _____ aufgelistete Software die dort 

genannten Eigenschaften aufweist. 

 

Die Überlassung erfolgt beginnend 

☒ zu dem im Einzelauftrag genannten Zeitpunkt 

☐ zu dem/n in Anlage Nr. _____ vereinbarten Zeitpunkt(en) 

jeweils 

☐ unbefristet, 

☐ mindestens jedoch für die Dauer von _____ Monaten (Mindestvertragsdauer) 

☐ für die Dauer von _____ Monaten 

☐ für den/die in Anlage Nr. _____ vereinbarten Zeitraum/Zeiträume 

☒ für den/die im Einzelauftrag vereinbarten Zeitraum/Zeiträume. 

 

4 Vergütung 

Die Vergütung für die vereinbarten Leistungen ergibt sich 

☒ gemäß Teil A, Abschnitt "Vergütung der Leistungen". 

☐ Aus dem Miniwettbewerb gemäß Anlage Nr. _____. 

4.1 Fälligkeit und Zahlung 

Die Vergütung ist 

☐ monatlich nachträglich bis zum 15. eines jeden Monats fällig 

☐ quartalsweise bis zum 15. des zweiten Monats des laufenden Quartals. 

☐ jährlich bis zum _____ des laufenden Jahres. 
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☐ einmalig zum _____. 

☒ gemäß Anlage Nr. 6. 

4.2  Regelung entfällt. 

 

5 Dokumentation 

☐ Sprache/Form (ergänzend/abweichend von Ziffer 2.2 EVB-IT Überlassung Typ B): _____ 

☒ Vervielfältigungsrecht 

☐ Die Dokumentation der Standardsoftware* gemäß Anlage Nr. _____, dort _____ kann 

_____fach vervielfältigt werden. 

☒ Ergänzende Vereinbarung gemäß Anlage Nr. 8 Teil B Ziffer 13. 

 

6 Besondere Nutzungsvereinbarungen gemäß Ziffer 3.2 EVB-IT Überlassung Typ B 

6.1 Mehrfachnutzung 

☐ Der Umfang der Mehrfachnutzung ergibt sich aus Anlage Nr. _____, d.h. die Standardsoftware* 

darf in dem dort genannten Umfang mehrfach gleichzeitig genutzt werden. 

6.2 Systemumgebung 

☐ Die Systemumgebung zur Nutzung der Standardsoftware* ergibt sich aus Anlage Nr. _____. 

☒ Die Standardsoftware* wird in einer beliebigen Systemumgebung* genutzt. 

 

7 Kopier- oder Nutzungssperren gemäß Ziffer 3.7 EVB-IT Überlassung Typ B 

☐ Dem Auftragnehmer sind Kopier- oder Nutzungssperren in der Standardsoftware* bekannt. 

Einzelheiten siehe Anlage Nr. _____. 

 

8 Kündigung (abweichend von Ziffer 4.1 EVB-IT Überlassung Typ B) 

☐ Es wird eine Kündigungsfrist von _____ Monaten vereinbart. 

 

9 Kopie zu Prüf- und Archivierungszwecken bei Kündigung der Nutzungsrechte bzw. nach 
Ende der Überlassungsdauer 

☐ Der Auftraggeber ist berechtigt, nach dem Ende der Überlassungsdauer (wegen Zeitablauf, wegen 

Kündigung durch den Auftraggeber oder ordentlicher Kündigung durch den Auftragnehmer) eine 
Kopie der Standardsoftware* einschließlich der Dokumentation zu Prüf- und Archivierungszwecken 

☐ gegen gesonderte Vergütung gemäß Anlage Nr. _____ 

☐ ohne gesonderte Vergütung zu behalten. 

☐ Der Auftraggeber ist berechtigt, nach dem Ende der Überlassungsdauer (wegen außerordentlicher 

Kündigung durch den Auftragnehmer) eine Kopie der Standardsoftware* einschließlich der 
Dokumentation zu Prüf- und Archivierungszwecken 

☐ gegen gesonderte Vergütung gemäß Anlage Nr. _____ 

☐ ohne gesonderte Vergütung zu behalten. 
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10 Störungsmeldung und Nacherfüllung 

10.1 Adresse für Störungsmeldung gemäß Ziffer 7.4 EVB-IT Überlassung Typ B 

Die Störungsmeldung erfolgt an folgende Adresse: 

Art des Kontakts Kontaktdaten 

☐  Name/Firma:  

☐ Organisationseinheit/Abteilung:   

☐ Postanschrift:  

☐ Telefon:   

☐ E-Mail:   

☐ Web-Adresse des Ticketsystems   

wie folgt: 

☐ auf einem Störungsmeldeformular gemäß Anlage Nr. _____. 

☐ mit Ticketsystem* 

☐ des Auftragnehmers, 

☐ des Auftraggebers, 

welches 

☐ unter der oben angegebenen Web-Adresse erreichbar ist. 

☐ wie folgt zur Verfügung gestellt wird _____. 

☒ formlos. 

10.2 Annahme der Störungsmeldung, Ergänzende Vereinbarungen zu Bereitschafts- und 
Reaktionszeiten 

Die Störungsmeldung wird während folgender üblicher Geschäftszeit des Auftragnehmers 
angenommen: _____ 

☐ Ergänzende Vereinbarung zu Bereitschafts- und Reaktionszeiten gemäß Anlage Nr. _____ 

10.3 Telefonische Unterstützung 

☐ Telefonische Unterstützung des Auftraggebers erfolgt nach gesonderter Vereinbarung gemäß 

Anlage Nr. _____. 

 

11 Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit 

☒ Ergänzend zu bzw. abweichend von Ziffer 11 EVB-IT Überlassung-AGB (Typ B) ergeben sich 

Regelungen zur Geheimhaltung bzw. zur Sicherheit aus Anlage Nr. 8 Teil B Ziffer 13. 

☒ Die Parteien treffen Vereinbarungen zum Datenschutz gemäß Anlage Nr. 2a, 2b, Teil B Ziffer 13. 
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12 Erfüllungs- und Lieferort 

☐ Erfüllungsort ist _____. 

☐ Lieferort (falls abweichend vom Erfüllungsort) ist _____. 

 

13 Sonstige Vereinbarungen 

☒ Sonstige Vereinbarungen: _____. 

 

13.1 Kündigung aus wichtigem Grund 

(1) Der Auftraggeber hat das Recht zur Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund.  

 

(2) Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem Auftraggeber das Festhalten am Vertrag nicht mehr zugemutet 

werden kann. Ein wichtiger Grund liegt z.B. dann vor, wenn 

• der Auftragnehmer wiederholt und trotz schriftlicher Abmahnung mit der Durchführung der 

Leistung in Verzug geraten ist bzw. diese nur mangelhaft ausgeführt hat; 

• anwendbare rechtliche Rahmenbedingungen, insbesondere sozial-, daten-schutz- und 

aufsichtsrechtliche Vorschriften, der Leistungserbringung durch den Auftragnehmer 

entgegenstehen oder die Leistungserbringung beeinträchtigen; 

• ein nicht nur geringfügiger Verstoß gegen Datenschutz-, IT-Sicherheits- und/oder 

Vertraulichkeitsbestimmungen vorliegt. 

 

In diesen Fällen kann der Auftraggeber den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 

Kündigungsfrist mit einer von ihm zu bestimmenden Auslauffrist von bis zu zwei Wochen kündigen. 

 

(3) Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, ist die Kündigung erst nach 

erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe gesetzten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig, soweit 

nicht gemäß § 314 i.V.m. § 323 Absatz 2 BGB eine Fristsetzung entbehrlich ist. 

 

(4) Ist eine Nutzung der Software nicht innerhalb der vereinbarten Frist, nachdem der Auftragnehmer vom 

Mangel Kenntnis erlangt hat [oder unter Einschaltung technischer Überwachungsmittel hätte erlangen 

müssen], wiederhergestellt, so kann der Auftraggeber unabhängig von dem Grund der Nichterfüllung, 

jedoch nicht, wenn ausschließlich höhere Gewalt vorliegt, das Vertragsverhältnis ohne Einhaltung 

einer Frist außerordentlich kündigen. 

 

(5) Der Auftraggeber kann diesen Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist kündigen mit 

einer von ihm zu bestimmenden Auslauffrist von bis zu zwei Wochen kündigen, wenn der 

Auftragnehmer nicht nur geringfügig gegen die Datenschutz-, IT-Sicherheits- und/oder 

Vertraulichkeitsbestimmungen des Auftraggebers oder die einschlägigen gesetzlichen 

Datenschutzbestimmungen verstößt. 

 

(6) Ergänzend liegt ein wichtiger Grund vor, wenn der der Auftragnehmer in Insolvenz gerät oder die 

Voraussetzungen zur Eröffnung eines Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens gegeben sind. 

 

(7) Der Auftraggeber kann diesen Vertrag auch dann aus wichtigem Grund kündigen, wenn aufgrund einer 

Änderung der Rechts- oder Gesetzeslage oder einer sonstigen Maßnahme der Aufsicht führenden 
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Behörden die Grundlage der Vertragserfüllung wesentlich verändert wird oder ganz entfällt oder 

anwendbare rechtliche Rahmenbedingungen, insbesondere sozialrechtliche oder 

datenschutzrechtliche Vorschriften sowie aufsichtsrechtliche Hinweise, der Leistungserbringung durch 

den Auftragnehmer entgegenstehen oder die Leistungserbringung beeinträchtigen. 

 

(8) Der Auftragnehmer ist zur Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund berechtigt, wenn der 

Auftraggeber für zwei aufeinander folgende Monate mit der Bezahlung des Entgelts bzw. eines nicht 

unerheblichen Teils der Preise oder in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Monate erstreckt, 

mit der Bezahlung des Entgelts in Höhe eines Betrags, der das Entgelt für zwei Monate erreicht, in 

Verzug ist. 

 

(9) Der Auftraggeber kann diesen Vertrag aus wichtigem Grund kündigen, wenn ein Verstoß gegen 

Regelungen der Nr. 13.4 vorliegt und/oder der Auftragnehmer dies dem Auftraggeber nicht 

unverzüglich mitgeteilt hat. 

 

13.2 Außerordentliche Kündigung/Rücktritt 

(1) Das Recht der Parteien zur außerordentlichen Kündigung der gesamten Rahmenvereinbarung, 

von Einzelaufträgen oder jeweils Teilen davon aus wichtigem Grund fristlos oder mit einer Frist 

bleibt unberührt. Eine Kündigung aus wichtigem Grund bedarf der vorherigen Abmahnung oder 

einer angemessenen Fristsetzung, es sei denn, dies ist gemäß § 323 BGB Abs. 2 Nr. 1 oder 2 

entbehrlich oder es liegen besondere Umstände vor, die unter Abwägung der beiderseitigen 

Interessen die sofortige Kündigung rechtfertigen. 

 

(2) Wird die Rahmenvereinbarung aus Gründen außerordentlich gekündigt, die der Auftragnehmer zu 

vertreten hat, sind die Bezugsberechtigten berechtigt, erteilte Einzelaufträge ebenfalls außerordentlich 

zu kündigen bzw. soweit es sich nicht um Dauerschuldverhältnisse handelt, von nicht vollständig 

erfüllten Einzelaufträgen ganz oder teilweise zurückzutreten; soweit eine Teilleistung aus dem 

jeweiligen Einzelauftrag bereits bewirkt ist, kann der Auftraggeber hinsichtlich dieser Teilleistung 

jedoch nur zurücktreten, wenn er an dieser, unter Berücksichtigung seiner individuellen Situation, 

objektiv kein Interesse hat. 

 

(3) Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages 

die durch den Auftraggeber bereits geleisteten Vorauszahlungen durch den Auftragnehmer, um den 

Teil zurückzuerstatten sind, um welchen der Auftraggeber die Leistung des Auftragnehmers aufgrund 

der vorzeitigen Vertragsbeendigung nicht mehr nutzen konnte. Die Einrede der Entreicherung ist 

ausgeschlossen. 

 

13.3 Rückforderung von Vorauszahlungen 

Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages 

die durch den Auftraggeber bereits geleisteten Vorauszahlungen durch den Auftragnehmer um den Teil 

zurückzuerstatten sind, um welchen der Auftraggeber die Leistung des Auftragnehmers aufgrund der 

vorzeitigen Vertragsbeendigung nicht mehr nutzen konnte. Die Einrede der Entreicherung ist 

ausgeschlossen. 
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13.4 Einhaltung der (gesetzlichen) Bestimmungen  

1.1.1 Eignungsbeeinträchtigende nationale Regelungen (vgl. Ziff. 5 d) Eigenerklärung zur 
Eignung) 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Erfüllung der ihm übertragenden Dienstleistungen 

die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere solche  

• des Mindestlohngesetzes in der jeweils aktuellen Fassung – sofern die gesetzlichen 

Bestimmungen des Mindestlohngesetzes im Zusammenhang mit der konkreten 

Auftragsdurchführung zu berücksichtigen sind – zu beachten. Der Auftragnehmer versichert, dass 

für Mitarbeiter, die nicht aus der EU stammen (gesetzlich geregelte Arbeitnehmerfreizügigkeit), 

die erforderlichen Arbeitserlaubnisse vorliegen; 

• des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes; 

• des Aufenthaltsgesetzes und 

• des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes. 

 

(2) Den begründeten Verdacht eines Verstoßes hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unaufgefordert 

und unverzüglich mitzuteilen. 

 

(3) Werden gegenüber dem Auftraggeber Ansprüche aufgrund des Verstoßes gegen eine der 

vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen geltend gemacht, besteht ein Freistellungsanspruch des 

Auftraggebers gegenüber dem Auftragnehmer. 

 

1.1.2 Schutzklausel Scientology 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich sicherzustellen, dass weder er noch die zur Erfüllung des 

Vertrages eingesetzten Personen die „Technologie von Ron L. Hubbard“ anwenden, lehren oder 

in sonstiger Weise verbreiten – weder zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch zu einem 

späteren Zeitpunkt während der Laufzeit dieses Vertrages.  

 

(2) Der Auftraggeber ist berechtigt, bei einem Verstoß den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung 

einer Frist zu kündigen. 

1.1.3 Russlandsanktionen 

(1) Der Auftragnehmer gewährleistet für die gesamte Laufzeit dieser Vereinbarung, dass er nicht zu 

den in Artikel 5 k) Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 (in der jeweils aktuellen Fassung, 

aktuell in der Fassung des Art. 1 Ziff. 15 der Verordnung (EU) 2022/1269 des Rates vom 21. Juli 

2022) über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der 

Ukraine destabilisieren, genannten Personen oder Organisationen, die einen Bezug zu Russland 

im Sinne der Vorschrift aufweisen, gehört. Er gewährleistet zudem für die gesamte Laufzeit dieser 

Vereinbarung, dass die Unterauftragnehmer, Lieferanten sowie Unternehmen, deren Kapazitäten 

im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden 

und auf deren Lieferungen und Leistungen mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, nicht zu dem 

genannten Kreis von Personen und Organisationen gehören. Der AN ist verpflichtet, dem AG 

unverzüglich schriftlich oder in Textform mitzuteilen, sobald und soweit er selbst oder ein Dritter 

im Sinne des zweiten Satzes dieses Absatzes aufgrund einer Änderung der Umstände nach 

Abschluss dieser Vereinbarung unter den genannten Kreis von Personen und Organisationen 

fällt. Eine entsprechende Informationspflicht gilt auch, sobald und soweit der AN oder ein Dritter 

im Sinne des zweiten Satzes dieses Absatzes zukünftig von „Russlandsanktionen“, insbesondere 
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solchen nach der VO (EU) Nr. 833/2014 (auch in zukünftigen Fassungen) betroffen sein sollten. 

Der AG hat das Recht, den Vertrag fristlos zu kündigen, wenn der AN oder ein von ihm 

eingesetztes Drittunternehmen entgegen der o.g. Verpflichtung von Russlandsanktionen 

betroffen ist. 

 

(2) Der Auftraggeber kann eine einmal erteilte Zustimmung zu einem Unterauftragnehmer gegenüber dem 

Auftragnehmer widerrufen oder dem weiteren Einsatz eines Unterauftragnehmers widersprechen, 

wenn der Unterauftragnehmer zu den in Artikel 5 k) Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 (in 

der jeweils aktuellen Fassung) genannten Personen oder Organisationen, die einen Bezug zu 

Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen, gehört. Die Einarbeitung eines neuen 

Unterauftragnehmers erfolgt auf Kosten des Auftragnehmers.  

 

(3) Ebenso ist der Auftraggeber berechtigt, diesen Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen, wenn der 

Auftraggeber oder die Unterauftragnehmer, Lieferanten sowie Unternehmen, deren Kapazitäten im 

Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden und auf 

deren Lieferungen und Leistungen mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, zu den in Artikel 5 k) 

Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 (in der jeweils aktuellen Fassung) genannten Personen 

oder Organisationen, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen, gehören. 

 

13.5 Auskunftspflicht 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber auf Verlangen alle Unterlagen vorzulegen und über 

alle Tatsachen Auskunft zu erteilen, die zur Ausübung des Aufsichtsrechts über den Auftraggeber bzw. 

dessen Gesellschafter aufgrund pflichtgemäßer Prüfung der Aufsichtsbehörde des Auftraggebers bzw. 

seiner Gesellschafter, des Bundesrechnungshofes sowie des Bundeskartellamtes erforderlich sind. Diese 

Pflicht besteht über das Vertragsende hinaus. 

 

13.6 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers 

(1) Soweit vorformulierte Regelungen in den referenzierten Dokumenten des Auftragnehmers bzw. 

den sonstigen vom Auftragnehmer beigefügten Anlagen widersprechen, sind sie ausgeschlossen, 

es sei denn, es wird nach den folgenden Bestimmungen, ausdrücklich eine andere Vereinbarung 

in Schriftform getroffen.  

 

(2) Weitere Geschäftsbedingungen sind ausgeschlossen. Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers 

gelten auch dann nicht, wenn der Auftraggeber in Kenntnis solcher Geschäftsbedingungen Leistungen 

des Auftragnehmers vorbehaltlos annimmt.  

 

(3) Die Parteien sind sich einig, dass Erklärungen, die einseitig über sogenannte „Click-to-Accept“-

Prozesse, etwa durch das Anklicken von Schaltflächen, Checkboxen oder ähnlichen technischen 

Vorrichtungen auf Websites oder in Software-Anwendungen abgegeben werden (müssen), keine 

eigenständige vertragliche Bindung begründen, soweit sie nicht zuvor schriftlich zwischen den Parteien 

vereinbart wurden. 

 

(4) Die Anwendung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die ausschließlich über einen Click-to-

Accept-Prozess bekannt gemacht werden, wird ausgeschlossen, es sei denn, deren Geltung wurde im 

Rahmen dieses Vertrages ausdrücklich schriftlich vereinbart. 
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13.7 Datenschutz und IT-Sicherheit 

(1) Die Leistung ist auf dem Gebiet der EU zu erbringen. Dies gilt auch für einen möglichen Einsatz 

eines Unterauftragnehmers. 

 

(2) Sollte ein Unterauftragnehmer in die Leistungserbringung einbezogen werden, hat der Auftragnehmer 

diesen vertraglich so zu binden, dass die Leistung datenschutzkonform und übereinstimmend mit der 

Organisationssicherheitsrichtlinie (OSRL) erbracht wird, und dies auf Verlangen nachzuweisen. Sollte 

der Unterauftragnehmer zur Leistungserbringung involviert werden, ist sicher zu stellen, dass der 

Zugriff nur auf die technisch notwendigen Daten beschränkt ist und nur in Abstimmung mit dem 

Auftraggeber erfolgt. 

13.8 Datenschutz und Vertraulichkeit 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, vertrauliche Informationen des Auftraggebers und 

nutzungsberechtigter Dritter streng vertraulich zu behandeln, ausschließlich zur Verfolgung der in dem 

Vertrag festgelegten Zwecke zu verwenden, nur den (angestellten oder freien) Mitarbeitern, 

Erfüllungsgehilfen oder Beratern zugänglich machen, die mit der Erfüllung von Pflichten oder 

Obliegenheiten nach dem Vertrag befasst sind. Dies erfolgt auch nur in dem Umfang, in dem diese die 

vertraulichen Informationen im Rahmen ihrer Tätigkeit für den Auftragnehmer unbedingt benötigen, und 

sie Dritten nicht zugänglich zu machen. 

1.1.4 IT-Sicherheit 

(1) Bei der Vertragsausführung ist die Organisationsssicherheitsleitlinie des Auftraggebers 

einzuhalten. 

 

(2) Der Auftragnehmer gewährleistet, dass die von ihm zur Leistungserbringung eingesetzten Fachkräfte 

sowohl generell auf den Datenschutz verpflichtet als auch explizit auf diese Vorgabe hingewiesen 

wurden. 

 

1.1.5 Gesetzliche Anforderungen an die technischen und organisatorischen Maßnahmen 

Die vom Auftragnehmer einzuhaltenden technischen und organisatorischen Maßnahmen müssen 

neben den sonstigen gesetzlichen und vertraglichen Anforderungen geeignet, angemessen und 

wirksam sein, um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse im Sinne des Geschäftsgeheimnisgesetzes 

(GeschGehG), personenbezogene Daten im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie 

im Sinne des Sozialgesetzbuches (SGB) zu schützen sowie den sicheren Betrieb der kritischen 

Infrastrukturen (BSIG) zu gewährleisten. Für den Fall, dass es an einer spezifischeren Regelung fehlt, 

vereinbaren die Parteien, dass alle Informationen im Kontext der Leistungserbringung für den 

Auftraggeber der Geheimhaltung durch den Auftragnehmer unterliegen. 

13.9 Einsatz von KI 

(1) Der Auftraggeber ist als öffentlicher Auftraggeber der KI-VO (EU AI-Act) in der jeweils aktuell 

geltenden Fassung unterworfen.  

Hinweis: 

Die im Rahmen der Datenschutzbestimmungen vorgegebenen technischen und organisatorischen 

Maßnahmen sind zwingend zu erfüllende Nebenleistungspflichten und gelten als integraler Bestandteil 

der hier ausgeschriebenen Leistungen. 
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(2) Sofern der Auftragnehmer künstliche Intelligenz (KI) (einschließlich Machine Learning, Deep Learning) 

zur Leistungserbringung einsetzen möchte, hat er den Auftraggeber vor dem Tätigwerden schriftlich 

per E-Mail transparent und umfassend zu informieren und dessen Zustimmung abzuwarten. Dazu hat 

der Auftragnehmer Informationen über die Funktionsweise des KI-Systems dem Auftraggeber 

bereitzustellen und gegebenenfalls entsprechende Dokumentationen revisionssicher (in 

unveränderbarer Form, keine Verlinkung) zu übergeben. Dies umfasst unter anderem Informationen 

über   

• den Verwendungszweck,  

• die Algorithmen,  

• die Art und Herkunft des Trainingsmaterials,  

• die technischen Parameter und die Leistungsfähigkeit des Systems sowie  

• über die potentiellen Risiken und Nebenwirkungen, die aus dem Einsatz des Systems 

resultieren könnten.  

 

Die Aufzählung ist nicht abschließend.  

  

(3) Hat der Auftraggeber seine Zustimmung erteilt, verpflichtet sich der Auftragnehmer,  

  

• die technische Dokumentation fortlaufend zu aktualisieren und dem Auftraggeber zur Verfügung 

zu stellen, 

• dieses System fortlaufend zu überwachen, zu aktualisieren und zu pflegen, um die Sicherheit des 

KI-Anwendung zu gewährleisten, 

• wesentliche Änderungen des KI-Systems dem Auftraggeber schriftlich anzuzeigen  

• bei wesentlichen Änderungen ein Konformitätsbewertungsverfahren gem. Art. 43 KI-VO 

durchzuführen, 

• unverzüglich über sicherheitsrelevante Vorfälle zu informieren, die im Zusammenhang mit dem 

Betrieb des KI- Systems stehen 

• bei sicherheitsrelevanten Vorfällen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb des KI- Systems 

stehen, unverzüglich Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen.  

  

(4) Die bei sicherheitsrelevanten Vorfällen zu ergreifenden Sicherheitsmaßnahmen werden zwischen dem 

Auftragnehmer und dem Auftraggeber bereits vor dem Einsatz der KI abgestimmt und fortlaufend unter 

Berücksichtigung sich ändernder Rahmenbedingungen bzw. Vorgaben der Aufsichten sowie aktueller, 

insbesondere technischer Entwicklungen und Neuerungen fortgeschrieben. Die finale Entscheidung 

liegt dabei beim Auftraggeber.  

  

(5) Der Auftraggeber behält sich die Option vor, dass der Auftragnehmer dem Auftraggeber ein 

nachrangiges Kontrollrecht einräumt, welches diesem ermöglicht, den Einsatz des Systems zu 

überwachen und bei Bedarf anzupassen oder zu unterbrechen bzw. zu beenden, falls dies zur 

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, sofern insbesondere Schadenersatzansprüche gegen den 

Auftraggeber wegen des Einsatzes von KI geltend gemacht werden, und/oder Vorgaben der 

Aufsichten erforderlich wird. Entsprechende Kontrollinstrumente sind durch den Auftragnehmer dem 

Auftraggeber in diesem Fall einzuräumen, um eine angemessene Überwachung durch den 

Auftraggeber zu ermöglichen. 
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(6) Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer ein Qualitätssicherungs- und 

Risikomanagementsystem zu implementieren. Der Auftraggeber behält sich die Option vor, im 

Rahmen der Einzelabrufe ggf. benötigte Lizenzen für diese Managementsysteme während der 

Vertragslaufzeit des Einzelabrufs beim Auftragnehmer – soweit möglich - zu beziehen. Unter 

Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit wird der Auftraggeber nach 

Vorlage eines Angebotes entscheiden, ob er von dieser Option Gebrauch machen wird oder separat 

anderweitige Beschaffungswege nutzt. Das einschlägige EVB-IT-Vertragsmuster käme in diesem Fall 

zur Anwendung. 

   

(7) Erfolgt die Leistungserbringung durch einen Unterauftragnehmer, verpflichtet sich der Auftragnehmer, 

den Unterauftragnehmer entsprechend vertraglich zu verpflichten, damit diese Leistungspflichten 

eingehalten werden. 

  

(8) Aufgrund dessen, dass die am 18.11.2024 veröffentlichte EU-Produkthaftungsrichtlinie 2024/2853 

noch nicht in deutsches Recht umgewandelt worden ist und die Regelungen betreffend KI z.B. im 

Zusammenhang mit der KI-Verordnung in Art und Umfang weiter fortgeschrieben werden, ist es nicht 

auszuschließen, dass eine Auftragsänderung während der Vertragslaufzeit erforderlich werden kann. 

Sollten weitere Regelungen erforderlich oder bestehende Regelungen geändert werden müssen, die 

insbesondere im Zusammenhang mit dem zu verabschiedenden Produkthaftungsgesetz oder mit der 

KI-Verordnung stehen oder aufgrund entsprechender aufsichtsrechtlicher Weisungen/Hinweisen 

erforderlich werden, ist der Auftraggeber berechtigt, die bisherigen Regelungen zu überprüfen und 

unter Wahrung des Dienstleistungscharakters dieses Vertrages entsprechend anzupassen bzw. 

Regelungen neu aufzunehmen. Dabei darf sich der Gesamtcharakter dieser Rahmenvereinbarung 

nicht ändern. Eine Änderung der vertraglichen Höchstmenge ist nicht vorgesehen. 

13.10 Eskalation 

(1) Es wird ein Eskalationsmechanismus vereinbart. Vertragliche Erklärungen sollen innerhalb von 

sechs Werktagen, nachdem ihm der Hauptansprechpartner des anderen Vertragspartners einen 

Sachverhalt und das Bedürfnis nach Entscheidung schriftlich mitgeteilt hat, herbeigeführt werden. 

 

(2) Ist eine Abstimmung auf der Ebene der Hauptansprechpartner nicht innerhalb von zwölf Werktagen 

nach Mitteilung des Sachverhalts und des Entscheidungsbedürfnisses getroffen, ist der Vorgang 

unverzüglich der jeweiligen Geschäftsführung der Vertragspartner oder der von diesen benannten 

Vertretern zur Entscheidung vorzulegen. Eine abschließende Entscheidung auf dieser 

Eskalationsstufe soll innerhalb einer Frist von weiteren zwölf Werktagen ab Eingang des Vorgangs 

getroffen werden. 

13.11 Deeskalationsmanagement 

Auftraggeber und Auftragnehmer verpflichten sich, im Falle einer sich aus dieser Vereinbarung 

ergebenden Unstimmigkeit, vor Durchführung eines streitigen Verfahrens, eine gütliche Einigung unter 

Berücksichtigung der unterschiedlichen Standpunkte zu erarbeiten bzw. anzustreben. Zu diesem Zweck 

kann jede Vertragspartei ein Treffen der Hauptverantwortlichen verlangen. 

13.12 Allgemeine Sorgfaltspflicht 

Der Auftragnehmer verpflichtet, sämtliche Leistungen mit großer Sorgfalt nach den Grundsätzen 

ordnungsgemäßer Berufsausübung auszuüben, sowie der Entwicklung der Branche und den 

Bedürfnissen des Auftraggebers in bester Weise gerecht zu werden. 
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13.13 Gütliche Einigung 

Die Parteien verpflichten sich, im Falle einer sich aus diesem Vertrag ergebenden Unstimmigkeit, vor 

Durchführung eines streitigen Verfahrens, eine gütliche Einigung unter Berücksichtigung der unter-

schiedlichen Standpunkte zu erarbeiten bzw. anzustreben. Zu diesem Zweck kann jede Partei ein Treffen 

der Hauptverantwortlichen verlangen.  

 

13.14 Geheimhaltung 

Vom Auftragnehmer dürfen die ihm vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Dokumente ausschließ-

lich im Rahmen dieses Vertrags für den dort genannten Vertragszweck genutzt werden. 

13.15 Schriftform 

Änderungen, Ergänzungen oder Nebenabreden zu diesem Vertrag, insbesondere solche, die sich aus 

einem elektronischen Zustimmungsvorgang ergeben könnten, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-

form. Dies gilt auch für eine Änderung oder Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses. Mündliche 

Nebenabreden sind nicht getroffen. 

13.16 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, oder sollte eine Lücke 

offenbar werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages. 

Vielmehr sind die Vertragsparteien in einem solchen Fall verpflichtet, die unwirksame oder fehlende 

Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, die wirksam ist und dem mit der unwirksamen oder fehlen-

den Bestimmung angestrebten wirtschaftlichen Zweck so weit wie möglich nahekommt. 

13.17 Anwendbares Recht 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Normen, die in eine andere 

Rechtsordnung verweisen, und unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 

Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). 

13.18 Gerichtsstand 

Als ausschließlicher Gerichtsstand wird München vereinbart. 

 

☐ Die sonstigen Vereinbarungen ergeben sich aus Anlage Nr. 

  

Unterschrift Auftraggeber Unterschrift Auftragnehmer 

  

Datum, Auftraggeber 

  

Datum, Auftragnehmer 

 

-----BEGIN EVB-IT digital Repro-Code----- 

 
eJzdfduSXMd15a904GkcwZTzftF4HEOGZFthW1aQskIRYwUiLzuBHja64b5QFh36lnnxN/jJb/yxWes0mmryVFWfRqOAlhkSCTSQdepk7tx7rX399xdXN5ffyB9e/PTfX5yOFz99kbOVOHxV1ZSp/PRaVd+jqqGULtaU1t2Lz15cytXN2fXVi5/

+n3frZqnR6FhVNzUp33VR2buszLRWi3XN+6Kk2WGDF2UqPtfPVFTTsavZY9B9uC7GqZRMcKlX5UVn5Qv+1WLRqkmx+HP8L2h8g3+9kavr04vzX/DpG9fU86vfyyXf9foPbwXrrq7r9Wl/eS3/do0//qae4UOXd1p++eKn15c38sffffZC/u3t2W

k/vT77w8/fvL3Gbs16diV//OzFWzkfp+evPn/3wec3Z2d//OwxW5Kjdyb6pqRMozx+o4ofVqU2sgtOJ+c6fmxbqbqqUYNVvtasirZFldia7i7F1PqPt2TjmvWW4HXO5GV/fXHa5cebcnla25n8sr7h3/y/9e6P3+3HZy8u3n7//DKdzSUK3r4N5

dvwEKQRlPNFIvai5OJfcGevL+vfnMrZuCdMQ3rIY1SVesem2JZUM/jV7D3VbkzFBmLtu2/8+S9/+fPf4rdXN+3Xtz/52c//5vN//odf/+nrvVh++YNvX8/P6it58cff8bx+9Gfncnr+p8UUgh+8mohvLceg2phN+aiHyhV3xIcadE7dWRNXr/a7

ZyBHpRddEj4kGeeVd9qpYlJVMzWZMdocxvyxHG1c8wQ5emC3mzMmzThVhsQoP6Sp2mSoaMRonZ1zuu3Y7fWpHpbXFMyczuNzeWm8D00V20QlZ2cceUqN60N9d0LNpA69GFQaUiAGFgJhh1NWVy8jmxaK/ZO8fvXrL3/xy799tMAuSuqPRxajamz

V0XqlsbnQpklUDrqp3gXLoUt9CKpUq1vF+41SIWswGbgJIkqH5qThuvtUVmK0bc1KjOalyMt5u9+7NPTdCTSbe4bGGD4bnkC+FRdtZvEpDVtLeOQJfFlfv5Hzb+QS4tnq5c35q5MvRX0lZ2dyefL5uGhyYrWN64PCEsjIq6tX8krOYWHOx69Pr+

XsxR+fwdGF6q02uWF3UoAFzlHlGb3qZdbYzWzOxx8f3cY1u49ur2l98Vdv//qvrt7W85Or6z+cyf/6lxf94uzi8qcnl6/a/9CfnZgUPzvJ+i/+57+8+Osv5Kq/rnPyDL65OD/56mJe/75eysmQq5O/k8ur6+VUrm6P5a/+kh/713/1l2//+sUz2

PJarIZ2Jt5p0F86QX/1mVWSHktuvdS2ui0b1zxB6V7JWbu6PqQQtYYBCdYoGye+Q6JFgY6EJdYhzgJUlcwmvfvO0u7X8FnE5mFg30cA2JkDqtc7q4DlYtYa+tjavVAhdNgALcrVCeEs3qjs8H2HhVpJ3uAQ5XFQYceN/hNW+PTilEPEoZiuxEVi

owBs5AKAdMDa4Rqs4Qoeb1yzEqc3wPinW6Tp63ozD8oSNH930+FsaMNn8AAsJQLflZkzZNynukmWTm8V6ut6dg1lcOiR2ZQ6a04KgoAdlzGBPyUoA/hrU3AZAG7TIz8/9BTjejPkRy4OAEAxuO+Ct6shVZcLyFTIm57yxYH7YfBJRfD5GoAHeDM

DXogFqC/ARR3EaTbZ9JC380zu38QdqD2A5Tnsla1OaKap9YEqk6muSE9S8tj0qHFK23foUcPNaWwzqg6abAPO2VIuuBKtzNJGhV3Z9KirP0D/v3l5+59DTwxDasHdUnUm7N4gIk6QR/G4gQKp6ME94olnpzLl8gExjKL9jMCRrc2FygD3zNbU0C

FB02EDFmb68DPfWbkHHjcpcdpqfH4C64J0qtJAhN0c4l3Ideht53cll9/cu/U7D7BCo4GoKdABiKXuUCgVlN6ECWU8is+ybTv72cXNOHhwRaZpomH/KvC1yVXlBgRiXW3V2ZF13/WkoyprPTywphc1QEfxlyx0qrWgux2UxHTtesAHuJR99R5/R

BsaoXNrgQrusRZjSgs5rgjXxjXHI1zFmkAfgTI2QwcUbHlxUARNOxdsdNbXbZrzMOGaNOwNr2jr1OR1UYFp4mUFzzElWmi353movoiOMGbTGDBFqsdcKY0pwbB1DXVSV4e6bc370p/pobU1vujwc3GCUWagb3Ky2fcAxVbNI+nP1zft5urkF78+

USefXzY5vQafeQPBWZD49QLD//67/7x8C720/ETOFzT+3X/OKefXOJ/X+MmX0l9fX53I37YvT9awavnPH28F5/7bAO30oTv2XoMh+gpkiBugcVS9dDtmGSM+8m36X16cfP5Pf3/yRf2DXJ5/dvI3l6cyLvEl1a9u8BWr+gpS9t3/A6VLn52U4L3
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nX72Um+vXO7745+NSrq52fvc0Oy5px+312UGCcHFraEN1mJdSvHa11kd+d6ONyWH9LX7zjmee37x5A6E5Mr3cdDXm6Lnj79FdR9BlwVs8tLUDxuxAEBlU8sdXY+OaJ+i7z28mN+pcQOgvX96cN/m6np9fH1CBUUfcp6xVn3S/cm9aATAf2KFu3L

R6bENcP3z06sFrrdh16K0OIP8+yLrKYlStctmX6U0zyZRnqRXtbDn4GlW2C8fAfc1h4NJ2PaKerXZvfnz0G9ccz9RZ7G2YIFtQOIBLE7IHdu1VH1UE255lbkNnh01d77EFmfZd3KMt2n8m5Ur0OXQPzb3Xt2i8hz0GFdQg/7ge9IVHabCaI4XQS

7vVDe925pf//I9f/PzLHyiUX/zysF9x4nkvzdHJ7SYh0qMNEJCiZrFg8zAECteuAOj50mx3Pc6Ve2rjmuMJUZBRrfiIi2oI2Oghr4Gual2t69ic3D+AEDkbciugDl0aqCaMoAIZi0pMHsOnDguzyw9+1EPteHVDV03Pi8cie1XEZxVztqEn2PCQ

VBpkr8OqORnN8TqrmoD2kslp2txGzOuA3rY1TzjUb2+AW87qYR+ClKK7iapaAyASI9hUGUZJTBXk24KXbHOBfX3xpp0eEKEBZLPgN/AcnG2eeBAUA+wNrrkJLous7c27g/IpYp+TUSPYSfsJHE0wrQPIZYUBk3bPA7YJcVjzE51+stu7fReG2EH

56/XNQf7tQjFWx6ympaUH+oferV3NmALMnsxZ19r23VtGB6U3C1gILhgoYHQqz5SU8bMDFQawwP7nEWLZdGeqb9kZ7VUoHX8pQb2B8IqysJfDgjlAt6ycxtvWPOHOvLk4r9eHPLkm+hSkBhi6xA3oE9cWFwbaaYRZHez9Xk9umLmABzkVJm2xeA

vMFSPpViyuppLCvSDag4bO2PX5fltfn72v7FZvNANMrfSCbwdjVYeeCkAxASPGAYnc+2YAdS0CW+ByQ43MOFQF8IG1AycAsIP9eiwneM6y28A8U3RTOd+AWGL1EALPX/kKc2jCDCsSsHHNB8pWWMntTKAZTHixkjJOyFAzBa3asNEaW2F7t7k8f

ggV1mLkC8yGCVmFLEAIpsKIj7AkxNg+4tTR7MIKn/5QJ3FoB2bFWUCGE2xV8aOrqsFKCpCJaStP1sY1TzjUenN98aZen8KUHwJoEWYcgFv1kmFdASRwd8NUgQlNOemWd3qa1qf7pp7fyNnZoQPGvpbaCD/HABr1E5Smwi6XNH2R3FqauyIdn/6A

E2hnKDYDxTKS0bOFEQJSLxboNo6CXRorlLZtzft6tdKISQdwnZx8BZxuXrVcnLKt16TncCk9hvq4/dznOex/Sz45YYBPDGkM+REMoU2ujzm6uLaiPhvXvO/++5aSLrDDxjkcr5VKrYiPHwYsuY46+/ggFvkZbL8jvZhYPxqxaQT4br7yg1vwM/s

ZliyjH2z/xjXvvf3BdNANUVHIPprpqoTeVWihaWOAeMdjANEO8X82u9+NK1EnOgBI9yIsfxm6K3Dprv2sRmxYudS3rXnf3a8TmnpMiHychSHrQkpWVBI9RgmTmUWP2H2fn/H2m+z1tMMzdAcKaZirqaFtxcE+ttIIcX+8/RvXHM/tUnuZQ5JWMx

hYWsZ1m4D3hhwALxyQlHyIvEA/cPQe9NraCDxqBMSzOID30pwuJjZw7Gdp0F0XceKNCp45F5TiCrqNxZEIpTnrV0nDG9c84VAvXp8fDCrHmHIqTAwctDlGw7hVZq4kO5yxTbuxEYmf9teHXPylYKer7WosiUNAKwCnPageLKDizCnaXUm8uzIdL

uXrgz59KyVmEmIzgPfxKOb1tKhaM/RwO293JFXc+T2iQPHDBjtpk2mpSeVYG3gncwfEt9nzB+OOD+durV+uNVJgXL5ec6NvO4DcYh+DH9AHRksoe19O2xybA2AMjTk6YHoqD4hb9KX3LNrjQF58sDzvT38lfcgwWDh5WyUzOOiYypxVd1EcLEpK

Y4WxN675YHp2R/LWQsEzeBvoDN7B3BYRMFtHp64TywoerWjXrqPRcClEMzgOeztMxAbqoYYtRvwseM/1xf/ewbJECUG1gIgBVJmhmk1WzgrsAoNJ5rHh768uznEGr+TqU3lagu8wbiA7FqDDZ2tUzUwu19b7HEejEnDDj2h7USbKEj/DJ02QTVe

BPF0Y+O9axW9b8/65gG9urq6x8pBbvVgzcxnKLdkKtVuVLWnjNFNHB45h95aG6NSGKbhdYVrYhzYhh0Un6O5WZov4/tp+OJWxluEmSxrWw8lmUAY6QWhVcXVyn8GNO0Q0ATuWlka3aa8rVJzpjqmafXBtIrYqjJDbCnVQinZy1JeUy7eHXq1obW

frdJRp+kKBi2ruWonuM85hYKS2+VOubi/ZAa3QXLIw+oADBvLuBxRQ9lCBvdqUItOEdmR+fR8YSVmmsWp4qmR6DgqsCtjxjF6ganR7bBrJr+Ty5OfqH+vp2cmb0+uTL+QuJ++k3lydDHlz8vMvf6W+WoTj5H9g407ejqn+5uISt6denpwyR+by5

PNl6/9ivzviOeiWNicoENR8pd/Ot5z5SQ56goU3DldQVlG7jWuOxwliTSUnRsctA7CJnj5fJjgKuELJTID8EJwAlh1E3CQVCysiBsMckEe8tnO5aRv03JVl+ekP1VWdXADWmvwdyAw4k4nApFoDdzcirlUtwsY1TzjU31/014ezkmdIMeErpGR5

k5uBwdATfK/b2rQZUa916c44bD3DPt+3TisRAszI0XGzZbKkD4KcDdQ43ht4ZzrX+t4gZc/e1MIEP1MY4EwMfzHB2KbQXQaOlyd6bJ6ThnAt12JZJ5fIoKSzwjM4ZTSUNs5k1Lpy2mxc8wRhul9wtMtrAH2UJafbImG8OKSIeZkWvNeaMkx265D

+HfaYxddkHDApqY62zMDohql+zQB+uKb1Iw3K5zARn59f//7i8homZJ6MU7mzKurW0PzkMXTtLT6nHoxPkFLNFMEfhPmJzIGvJWlgL4DkgEtVyrpg4c4fXx2gtIDbmURZgC0tbbK4V6fhcsLefbg45ga0sCPRyoQ8hEW5tuEWxi6sAzcqthIYVM

TJ74ULuA49syQ96FFovCAZ2jsKfs8BNBzv+2dCRsucGceDQ7YW2+CsV7njzIEq23SG0iqs4iyGVReRoWnfm1Z1zqLmgErvUcSGFRnduOYpEb3by/DSHLjDroSoqxmge3QbeFgCfCuAwta797aAyGyrHJGby4tD4jShD5pAklwxLEwD8Gx2spYDr

2+s13HszdtzY4IejwB64omFHJArjyTULpWFGVbmky/LgYQGuXx51V9/9x/X3+Iorl9Csdz9/o2cv5KXcvnqtF2/vDrtr18CvL789mV7ufyCKw9tioQGbc2a98hQfYUCrHp2lRzTosBbil1HOO+ITa666wZm7sGH/BLbM9JxSa3kAVJozNM1yJ9s

5Pv4s7LWsza8GYwehGvATGUXvSo25VwjkMh+xtF0mKBDA/euM18M7LZMKNcYjU9O69rnUfsWbNCQNmvTmgGhcpXuJMMCL7HK2QJBrxJL3gtvTIT2SJB/YzXQdWCVQYCGHAN2pDXne36sm2X9fgD4r+V0jwm4ltOzLw6eXgusXkkKFhroDd9KFQ/

NB/NUnM42VLsrcfvTa2MRKK1RmWJO91fBHakzsmA7ShrG9T5X8ceNa47oGqzOWkc10AeTeh1dg952FZ3tGcpY+/z4UqG1vq9Jx1i1Mon1wfSEVFxRKJHhSmwWmPGj51RsM7Hdjcgc3TC5PWWAVveumcEbTBg4Op9WJnbbmicc6kNWT/dqqvSoRi
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Im8eKptx3ekWFewdE9f10jZpqCi6QjVpaWavm7cBihbWaehOgSd2qwn4S3vfowewKPeDQUfHlevMjVFdig4cnvXot/YhxaF6aTZZUKG0I55215fPs4h9TDW8D5zMUekhZira8K3O0ctjXdifbibANteQxml1cuDK16TTv6WyNG7uMKatmbpjAOO

mNUds8Kil5GrYmDkuPbE5nFaiCrDTBkofoPJD5BBr7aAF2mDvJ08WJez8apRoPUcACiqyf/RiZ1fSbmD+B5MxLIwQM8xmSoF9f/LIfyZDwzeJUWYPTG3ZR49hIxuYq8pottOmBrZ8LisP48Y1RwyYmtYylCCjmPTYJR5w5m+jjj56qW1jE4TDmW

Q1zNj6UFlHznjEr6pjP68MHNin0dN89BzbTYcKVKdTL1ZNT0WqG+BvgdkN0K6Q/cLE4R8f6sY1T2hHwE4hhw6V3TKW6e/13cAQJq+w12OOMYRBb/7ePnw+dxi35lTUGYLIccAltKCirZwBItidD5bncHdeUVuXc+YcTrba4Wy8Etj2NKfgK1h6r

R/KnN490ofag5VwOy4HVi7B+uMGLIU9oOwuj3vK6ajcZO2jHZCSQZ/w0ksxsiVdZOVqNEmG85DivWkq7HrWCEWaXWoPNVt1cwjRsDazpifbRxb0froY7Ta127qGSapKOD+Sg1RI4RodogFstc2e1xN9tq05nvXWxc/BBmw1s0IRLwpZh1nNnPCT

LN63buxOd7gQ1ZvsTMLFNywjMFDuuFKMGBons+udj7kTJKiB3uin6iyvaTDcNeG+yKzYIza0SfFD6YHnIEdmJGOMHfxLjQl/zAxeBoh1aINBz/a68cy2Ncfr6TBsGWCXqgdhV1Lqaljape5YJuty41505sWG6INm++1CCgNVONnnqSdoiT51y+X

Dne+j8y8bDIAIKHRaGLVzDGxM4FvjON7Nj12Tmp+DHAHJaWw9RzAvZfLaUCacMjaISQ52Lq77fG9bc8QyUzdr0RpaiA2vQWL4+tUD07YMuA9KMdZhiPdgEzBHiZPLAgfVQQIjU+ag9jhMofRCR8NefZSHzaZbABEtTGHndL2Ge9tN9wLTlt0H9L

l9ejki8prsXToMHa/MZy8an8nWIsOPzj68K//0tjXHk6MunS1PoYGYHenZsrc43FoAuOEiCLNsnMByWI6mDoajiBSzTTn0drJrRlJ4CFCOsRwetE+ObPJss0jPBr2FwFoKiHxA/+PKpWSBCP4MJtVtM2ll4PVYs94Gi+AqdChnCAyd2CbcACeus

j03rjnisMMAzcOBUMMZDvEB+G2CN67Vis3W6/FBVFGuM8dBW81iAg/lpzhRnVIxfckepPyjV7xvOtRpdTZJ80RKpd3uTAADP3PNuGgASeaq99TGNU841OvT/vXhkFXA/dIxM74orLca/XY6Ko7TpOJNtX2b23peXIIp14Oua+xmSxaQtTj2baA2

rNp3BRMXJVUtY8c093dHFWIxpnW2osyTX7TR7Q0pzM5O0cDA/gMC393vd3ZxqKMqjOjorJ51lo617CK7o3uVnE3NDGNCe57eFMnRZOsChHgQ1LFjtmOAgX1Fe4ug+etm9NvWHA1jg+zYahzzIkcmNBJQa5C2Kb3Tt+PdjlDrna0B24beauwXUtl

I33H4PDbLBo0Xwb65p/fuPOd//uTX0NDUU1OvcWSMDEj+4Ojhzj5EaYIkPN2VUtu1nJ6xDc77QPsUgvcRNGXEtFQ5g5Vqdh+yObfWnRlul4b/9OKrbXbSdFNJT07Zwr9aS5O9xXDzZFoTV+K7cc3xejkO32wrTiXCMk9Lmk1uqs8gKcUWbqcs7Y

bcBdR/OnxZYSTI4bTaoB9K2+kNJ1QutOQTjeTosxhhpLX3yoaGFeS7coRMr3GalMauAP5zEKNqE+gWZ4k4z+wBGMHcODVZD+hvTmS1KzHauOZoYtQ4Qo5+WZ2X7nQazy+5qwhtA2vafdzROe2u42vtdul6bzTFyAgOClpVmSYhtdpDDfdiwR/d0

xBNCOAtgw2nGYMxIN+Oo1fBZByIObtAPEs5sjD/dI+rwt1c9H1djsjNWZyNwcqqBd/GNceD9y15ADP2HukcURSZ/DoGSywqDGoGU02PL9DbwRBLEq1xiq3myonXjD0Gx+EnxQJIYIPXmcB3ccssJTFjIcJKQ9Z9htXOLJY3Ymus+YN6xj69HA0/

TcAdVp1j273xLJof7HxSXShdOJTyx3K0cc2xsti1gKwXoJykHafL4eKCzXkVgH7rgEZJY10NcVfFZoDJOL1UKi0i2AcAHfZEx5CbzQyQPTK/wdbPTmz77OQDd6iAZreao5+9AP562u8cIZaASfj6uqRmP/qI2Y1B066NmxanA7nwrXOUBfubddy

oUoI2dSVQG9ccMRKuzfAD+l6B4xGWWsDSxj7loKcSx9Ih+dGaaQ1+e+hRQlS2OcPSPMbEwQvwskRq3swdmXl3YVIvurMezYlZZtlB6hOwpPVQWNkHtg56nOQ+89geiGzOibljJIDYnsTJomzT1iXNHlyRVR3bxjVH7O4nbgKlJdXZj9OzFLTF6J

U2YWgoRzHhQ8T2Zi7VMLk2Osb2qqU/JbLNpe4gxjGGtBeRGZdqi8apMFi5UUBPiktOwWKCE8SWACc/GLD/9GI0k66O7UIKZIPjCjhjPuPtU4nR4G7DaKxcZtvWHE+Mwoy9lOxB3KgoMhMUtAAtNdZ7aqj/8iF6FWvJoTCiMjy73xVLnRLx2wJLD

ksJ+7o3JNNiSdW5xuak1GXCNGgwg0Q/g6uAc/G/kxhZG1LqMFFmaQYrDiJhmGPN6UmA0rms2+VsXHNEs9Z0FFcaSzoYkokgbRXno5wF/QIV0MNtSxR8uOx8Rt8Kx6W5zBAdrKdqnEHdQC6q7i7NuM5bea8MGRet8UMzl9CyiJKHanQGpDPDdger

uKOJ4PfwvoTANljOgxVAIBrryWCGJQ8Hoxz9cJ/Qiv6O0nAu//YPp1fX9zQ2vxE+YflK56+kXVxf3ZxfyyUfs5y/XF5hd26v0Fv88Iq//P4W2Hvrf1av5fy23UajqL55c3O+7UPqvU/5+VKDcCmvhI7AE3Xys6/UF/c+7mQZeH/6Sk5+dorHYdH

tKC38yRdyWe96eH//xN8Y/RKKDowLty3sfn679/x/vLnC62P928npjPy8ky9+9tXfntycD3yXv/3NPz324929T//NxWW9ubqS629vv/L87r8uTwZ+8aXcDo674kdXPIpDdtTVL359ci43D2+hv3+OZ2ev5A2ur5z88mZ50FUTysPtIz8fF0sf4g

c+Mdz7xF9dXoybr6+v3sq3p/MURywn/3D6rZz/4JzxGlcnf4cPvZazM/zn4UfEe4+4m4iGr4rPv5TT9uOD3PkR6QffEp/Rzur19cPr8r11dwJ14Bv/jpeq9q/xg998/zfsT/RPiNzfntU/tIuLr9/9yS+2WocXf/z/qVZlkA== 
 
-----END EVB-IT digital Repro-Code----- 

 

Begriffsbestimmungen 

Auftragswert Der Auftragswert ist die Vergütung, die aufgrund eines Einzelauftrags zu 
zahlen ist. 

 

 
Bezugsberechtigter 

Der Bezugsberechtigte ist berechtigt zum Bezug von Leistungen aus der 
Rahmenvereinbarung und Auftraggeber der von ihm oder für ihn erteilten 
Einzelaufträge (Einzelauftragsauftraggeber). Ob der Bezugsberechtigte 
auch selbst abrufberechtigt ist, ergibt sich aus Teil A, Nummer Teil AI 6.3 
dieses Vertrages. 



 

Rahmenvereinbarung 

Version 1.0.2 vom 01.03.2026 
Änderungen/ Ergänzungen durch den Auftraggeber sind farblich gekennzeichnet Seite 30 von 30 

 

 
Nebenkosten 

 

 
Aufwendungen des Auftragnehmers, die zur Leistungserbringung 
notwendig und vom Auftraggeber ausdrücklich als zu erstatten vorgesehen 
sind, aber weder Reisekosten noch Materialkosten sind. 

 

 
Reaktionszeit 

Zeitraum, innerhalb dessen der Auftragnehmer mit den Störungs- bzw. 
Mängelbehebungsarbeiten zu beginnen hat. Der Zeitraum beginnt bei 
Cloudleistungen oder soweit ein Monitoring der Leistungen vereinbart mit 
dem Auftreten der Störung, anderenfalls mit Eingang der 
Störungsmeldung, läuft jedoch nur in den vereinbarten Servicezeiten*. Tritt 
die Störung außerhalb dieser Zeiten ein, beginnt die Reaktionszeit mit der 
nächsten Servicezeit*. 

Remoteservice 

 

 
Leistungen unter Inanspruchnahme von technischen Einrichtungen zur 
Fernkommunikation von einem Standort außerhalb des Einsatzortes der 
vertraglichen Leistungen, in einigen EVB-IT AGB auch als Teleservice 
bezeichnet. 

 

 
Störung 

Beeinträchtigung der Eignung der Leistung zur vertraglich vereinbarten 
bzw., soweit eine solche Vereinbarung fehlt, zur vorausgesetzten oder 
sonst zur gewöhnlichen Verwendung. Dies gilt unabhängig von einem 
Vertretenmüssen und unabhängig davon, ob diese Abweichung bereits bei 
Leistungsbeginn vorlag. 

 

 
Systemkomponente 

Teil des Gesamtsystems*, z. B. Hard- oder Software*. Hierzu gehören auch 
überlassene neue Programmstände* für die Software*. 

 

 
Ticketsystem 

 

 
Ein Ticketsystem (auch Trouble-Ticket-System genannt) ist ein IT-System, 
mit dessen Hilfe Meldungen und Anfragen empfangen, klassifiziert, 
bestätigt und mit dem Ziel der Beantwortung bzw. der Problemlösung 
bearbeitet und deren Fortschritt beobachtet und überwacht werden können. 
Das Ticketsystem bestätigt den Eingang der Meldung unter Wiederholung 
deren Inhalts. 

 

 


